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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 

was sind aktuell die größten Treiber wirtschaft-
licher Veränderung, auf die wir im Arbeitsschutz 
reagieren müssen? Ist es der Arbeitskräfteman-
gel, die Digitalisierung, der technische Wandel 
oder die Flexibilisierung von Arbeitszeiten und 
-orten? 

Die besondere Herausforderung liegt wohl da-
rin, dass all diese Entwicklungen nicht isoliert 
auftreten, sondern gleichzeitig. Was das bedeu-
tet, zeigt sich zum Beispiel beim Thema Klima-
wandel. 

Nach einer Umfrage unter Präventionsfachleu-
ten wirkt sich der Klimawandel bereits in vielen Betrieben auf die Arbeitsplätze aus. 
Die meisten Befragten stufen gesundheitliche Probleme durch zunehmende UV-Strah-
lung und Hitze als derzeit größte Risiken bei der Arbeit ein. Themen wie Hitze- und UV-
Schutz, Belüftung oder Arbeitszeit- und Pausengestaltung sind deshalb immer häufiger 
auch Gegenstand von Beratung in den Betrieben. 

Welche negativen Folgen eine zu intensive UV-Strahlung haben kann, zeigen die Zahlen 
der anerkannten Berufskrankheiten zu weißem Hautkrebs. Trotzdem wird das Thema 
UV-Schutz häufig noch nicht ernst genug genommen. Hier müssen wir unsere Aufklä-
rungsarbeit weiter verbessern und unsere Beratung noch stärker an die Bedürfnisse 
der jeweiligen Betriebe anpassen. Unterstützung kommt dabei auch von unseren For-
schungsinstituten, wo zum Beispiel gerade ein Prüfgrundsatz für Sonnenschutzmittel, 
die für den Gebrauch am Arbeitsplatz gut geeignet sind, entwickelt wird. 

Aber der Klimawandel geht auch einher mit weitreichenden technischen Transforma-
tionen, um zum Beispiel die Ziele der Dekarbonisierung zu erreichen. Für den Arbeits-
schutz heißt das: Er muss neue oder veränderte Technologien, Verfahren, Berufe und 
Arbeitsplätze mit ihren Gefährdungen und Qualifizierungsbedarfen antizipieren und 
aus seinem Blickwinkel bewerten. Wo liegen Risiken, wo neue Chancen? Dass die Trans-
formation von einem Fachkräftemangel begleitet wird, ist ein weiterer Faktor, den wir 
im Blick haben müssen, denn dadurch erhöht sich potenziell die Wahrscheinlichkeit 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren durch Arbeitsverdichtung. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Unternehmen reagieren auf die Risiken 
des Klimawandels 
Key Facts 

• Die DGUV hat eine Befragung bei Betriebsärztinnen und -ärzten sowie Fach
kräften für Arbeitssicherheit zum Thema Klimawandel und dessen Auswirkungen
auf die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit durchgeführt 

• Hitze und psychische Stressreaktionen werden als derzeit bedeutsamste Risiken
für die Gesundheit identifiziert 

• Klimabedingte Risiken werden zwar bereits oft in der Beratung thematisiert und 
viele Betriebe ergreifen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten, doch besteht 
insbesondere bei Kleinst- und Kleinbetrieben ein erhöhter Bedarf an Information
und Unterstützung

Autorinnen und Autor 

Dr. Maria Klotz 
Anna-Maria Hessenmöller 
 Annekatrin Wetzstein 
Stefan Boltz 
Sabine Edelhäuser 
Supavadi Reich 

Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz aus. Wie 
schätzen Fachleute aktuell die Situation in den Betrieben ein? Sind die Folgen des Klimawandels 
bereits spürbar und wo sehen sie die größten Herausforderungen? Eine Befragung von Fach
kräften für Arbeitssicherheit sowie Betriebsärztinnen und -ärzten liefert Antworten. 

D ie Klimakrise hat sehr unterschied-
liche Auswirkungen auf die Ar-
beitswelt. Welche Risikofaktoren 

mit welchen gesundheitlichen Auswir-
kungen einhergehen, hat die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) 2022 in ihrem Bericht „Klima 
und Arbeitsschutz“ übersichtlich zusam-
mengefasst.[1] Betrachtet wurden dabei 
die Faktoren Hitze, solare UV-Strahlung, 
Infektionskrankheiten sowie pflanzliche 
und tierische Allergene und Toxine. Auch 
Extremwetterereignisse sind exemplarisch 
dargestellt. Weiterhin ist die Verknüpfung 
von bestimmten Faktoren, wie Hitze kom-
biniert mit Luftverschmutzung, eine He-
rausforderung und kann zu Allergien, 
Atemwegserkrankungen und Krebs führen. 
Nachgewiesen ist auch, dass sich der Klima-
wandel und damit einhergehende Verän-
derungen über verschiedene Mechanismen 
auf die Psyche der Menschen auswirken.[2] 
Sie verursachen Stress, Depressionen und 
Angstzustände, belasten soziale und ge-
sellschaftliche Beziehungen und stehen in 
Zusammenhang mit einem Anstieg von Ag-
gression, Gewalt und Kriminalität. 

Und nicht nur die Gesundheit und das 
Wohlbefinden werden beeinflusst, sondern 
auch die Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten. Allein durch Hitze hatte Deutsch-
land im Jahr 2022 einen Verlust von 34 Mil-
lionen Arbeitsstunden zu verzeichnen.[3] 
Laut DAK-Gesundheitsreport[4] erleben zwei 
Drittel der Erwerbstätigen ihre Leistungs-
fähigkeit bei Hitze als eingeschränkt. Für 
Unternehmen kann dies mit Produktivi-
tätsverlusten, aber auch mit Fehlern und 
Unfällen einhergehen. Eine Erhebung, die 
auf Daten aus der Schweiz fußt, kommt 
zu dem Ergebnis, dass an Hitzetagen mit 
über 30 Grad Celsius die Zahl der Arbeits-
unfälle um 7,4 Prozent steigt.[5] Der Klima-
wandel ist damit auch ein Thema für den 
Arbeitsschutz sowie für Expertinnen und 
Experten, die Betriebe und Einrichtungen 
zu den Themen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit beraten. Die gesetzliche 
Unfallversicherung hat daher Betriebsärz-
tinnen, Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit gefragt: Sind die Aus-
wirkungen des Klimawandels in den Un-
ternehmen bereits spürbar? Wird in den 
Betrieben über Folgen des Klimawandels 

gesprochen und wird nach möglichen Lö-
sungen für die damit verbundenen Heraus-
forderungen gesucht? 

Zu diesen Themen hat die DGUV über 400 
Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit befragt. 

Auswirkungen und Bewusstsein 
im Betrieb 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
nach Einschätzung der Fachleute für viele 
Betriebe relevant. Rund 38 Prozent stim-
men der Aussage „überwiegend oder voll 
und ganz“ zu, dass sich der Klimawandel 
in den vergangenen Jahren auf die Arbeits-
plätze und -tätigkeiten ausgewirkt hat, wei-
tere 34 Prozent stimmen „eher zu“ (sechs-
stufige Antwortskala von „trifft voll und 
ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“). 
Damit ergibt sich eine Zustimmung von 
insgesamt mehr als 70 Prozent zu dieser 
Aussage. 

Etwas weniger Zustimmung gibt es bei 
der Fragestellung, ob sich die Betriebe mit 



4

DGUV Forum 12/2024     Schwerpunkt Transformation 

Sind die Beschäftigten drinnen oder im Freien tätig? 

Die Befragung fand im Zeitraum vom 12. März 2024 bis 30. April 2024 statt und wurde mithilfe eines standardisierten Online-Fragebo-
gens realisiert. Der Zugang zur Stichprobe wurde über die Berufsverbände, den Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW) 
sowie über den Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI), ermöglicht. Das Institut für Arbeit und 
Gesundheit der DGUV (IAG) hat die Umfrage durchgeführt und ausgewertet. 

An der Befragung beteiligten sich insgesamt 418 Personen, davon waren 211 Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 187 Betriebsärztinnen 
oder -ärzte (siehe Abbildung 1). Knapp die Hälfte betreut die Betriebe extern (50,1 Prozent extern versus 48,1 Prozent intern), wobei die 
befragten Betriebsärztinnen und -ärzte überwiegend extern betreuen (66 Prozent) und Fachkräfte für Arbeitssicherheit überwiegend 
intern (60 Prozent). An der Befragung beteiligten sich Fachleute, die überwiegend Betriebe mit 250 oder mehr Beschäftigten betreuen, 
knapp ein Viertel berät mittelgroße Betriebe (50 bis 249 Beschäftigte) und 14 Prozent eher Klein- und Kleinstbetriebe (1 bis 49 Beschäf-
tigte). Weitere zehn Prozent betreuen sehr unterschiedlich große Betriebe. Mit rund 70 Prozent gibt die Mehrheit der Befragten an, dass 
in den von ihnen betreuten Betrieben die Beschäftigten überwiegend in Innenräumen tätig sind. 

Bei den durch die Befragten betreuten Betriebe sind alle Branchen vertreten. Die Branche Elektro- und Metallerzeugnisse macht mit 
knapp 20 Prozent den größten Anteil aus, die öffentliche Verwaltung (13 Prozent) und das Gesundheits- und Sozialwesen (zwölf Pro-
zent) sind ebenfalls stark vertreten. 

Angaben zur Befragung und zur Stichprobe 

In welcher Rolle sind Sie tätig? In welcher Form betreuen Sie einen oder mehrere Betriebe? 

Wie groß sind die Betriebe, die Sie überwiegend betreuen? 

23,2 % 

46,7 % 

N = 418
70,9 % 

7,5 % 

N = 418

50,5 % 

44,7 % N = 418

4,8 % 

Betriebsärztin/ 
Betriebsarzt 

Fachkraft für 
Arbeitssicherheit 

Keine Angabe 

48,1 % 
50,1 % N = 418

1,8 % 

extern

intern

Keine Angabe 

14,4 % 
5,5 % 

10,3 % 

Sehr unter-
schiedlich

1–49 
Beschäftigte 

250 Beschäftigte 
und mehr

Keine Angabe 

50–249 
Beschäftigte 

16,1 % 

5,5 % 

Beschäftigte eher im 
Freien tätig

51–75 % der Arbeitszeit 

Beschäftigte 
eher drinnen 

tätig
Nur 26–50 % 

der Arbeitszeit 
im Freien

Beschäftigte hauptsächlich im Freien tätig 
76–100 % der Arbeitszeit 

Beschäftigte 
hauptsächlich 
drinnen tätig 
Nur 0–25 % 
der Arbeitszeit 
im Freien 

Abbildung 1: Beschreibung der Stichprobe 
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den Auswirkungen des Klimawandels auf 
Sicherheit und Gesundheit für die Beschäf-
tigten auseinandersetzen. Hier stimmen 
insgesamt rund 60 Prozent der Befragten in 
unterschiedlichen Abstufungen zu. Fach-
leute, die mehrere Betriebe betreuen, soll-
ten für diese Einschätzung einen Betrieb 
auswählen, der für den Durchschnitt der 
von ihnen betreuten Betriebe repräsenta-
tiv erscheint. 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn 
man die Antworten der befragten Fachleute 
in Abhängigkeit der Größe der von ihnen 
betreuten Betriebe auswertet. So schätzen 
Fachkräfte, die überwiegend große bis sehr 
große Betriebe betreuen, die Auseinander-
setzung mit dem Thema in den Betrieben 
insgesamt intensiver ein als Fachkräfte, die 
überwiegend mittelgroße oder Kleinst- und 
Kleinbetriebe betreuen. 

Hitze und psychische Stress
reaktionen als Hauptrisiken 

Die Klimakrise wirkt sich sehr unterschied-
lich auf die Arbeitswelt aus. Im Rahmen der 
Befragung wurden die Fachleute daher ge-
beten, die Relevanz der verschiedenen Risi-
kofaktoren mit Blick auf die von ihnen be-
treuten Betriebe zu bewerten. Die meisten 
Befragten stufen gesundheitliche Probleme 

Abbildung 2: Einschätzung der Fachkräfte zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeitsplätze und -tätigkeiten sowie 
die Auseinandersetzung mit dem Thema in den Betrieben 
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trifft voll und 
ganz zu 

trifft 
überwiegend zu 

trifft 
eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft überwiegend 
nicht zu 

trifft überhaupt 
nicht zu 

26,3 % 

13,4 % 
Auswirkungen auf 
Arbeitsplätze und 
-tätigkeiten sind 

 spürbar 
(N = 418) 

  
 

34,0 % 

12,0 % 
10,5 % 

3,8 % 
trifft voll und ganz zu 

trifft überwiegend zu 

trifft eher zu 

trifft eher nicht zu 

trifft überwiegend nicht zu 

trifft überhaupt nicht zu 

18,4 % 

21,8 % 

Auseinandersetzung 
mit dem Thema im 
Betrieb findet statt

(N = 418)

33,2 % 

9,7 % 

11,4 % 

5,6 % 

Unterschiede in Abhängigkeit  
der Unternehmensgröße 

22,8 % 

35,8 % 

10,4 % 

4,2 % 

16,7% 

33,3 % 

10,2 % 

28,8 %
 

Auseinandersetzung 
mit dem Thema im 
Betrieb findet statt

5,1 % 

Große und sehr große Betriebe 
(250 Beschäftigte und mehr) 

Kleinst- und Kleinbetriebe 
(1–49 Beschäftigte) 

Mittelgroße Betriebe 
(50–249 Beschäftigte) 



6

DGUV Forum 12/2024     Schwerpunkt Transformation 

durch Hitze, wie Herz-Kreislauf-Beschwer-
den oder Hitzekrämpfe, sowie psychische 
Stressreaktionen, die sich in Reizbarkeit, 

Aggressionen und Angst äußern können, 
als größte Risiken bei der Arbeit ein (siehe 
Abbildung 3). 

Darüber hinaus werden psychische Er-
krankungen (zum Beispiel Depressionen, 
Angststörungen, posttraumatische Belas-
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Abbildung 3: Wahrgenommene Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel 

Unfallrisiken durch Unwetter und Flut sowie Folgeschäden

Haut- und Augenschäden durch UV-Strahlung 
(z. B. Sonnenbrand, Hautkrebs, Augenentzündung)

Gefahrstoffexpositionen durch thermische Reaktionen von 
Betriebsmitteln (z. B. Lösungsmittel)

Welche Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen Sie für die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit? 

100 % 80 % 60 % 40 % 10 % 0 % 20 % 30 % 50 % 70 % 90 % 

Gesundheitliche Probleme durch Hitze am Arbeitsplatz (z. B. 
Herz-Kreislauf-Beschwerden, Hitzekrämpfe, Dehydrierung)

N = 417 

Psychische Stressreaktionen 
 (z. B. Reizbarkeit, Aggression, Angst, Hilflosigkeit)

Erhöhte oder häufigere Allergien 
durch Pollenbelastung bzw. längere Pollensaison

2,
3 

%

Psychische Erkrankungen 
(z. B. Depressionen, Angststörungen, 

posttraumatische Belastungsstörungen)

Erhöhte Unfallrisiken durch hitzebedingte Erschöpfung 
und Schlafmangel

Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden 
(z. B. Borrelien, FSME-Viren, Eichenprozessionsspinner)

Allergiebelastung durch neue Allergene 
(z. B. Wirkung invasiver Pflanzenarten wie Ambrosia oder 

Riesenbärenklau)

Probleme durch bodennahes Ozon, 
v. a. an sonnigen Tagen (z. B. Reizung der Augen, 

Kopfschmerzen, Atemwegserkrankungen)

Unfallrisiken durch Brand- und Explosionsgefährdungen

Potenzielle Gefährdungen durch Technologiesprünge 

Unfallrisiken durch mangelnde Zuverlässigkeit und 
Sicherheit von Maschinen bei extremen Bedingungen

N = 411 

N = 387 

N = 395 

N = 412 

N = 404 

N = 399 

N = 408 

N = 367 

N = 384 

N = 396 

N = 377 

N = 388 

N = 394 

2,
8 

%
3,

7 
%

4,
0 

%
6,

0 
%

9,8 %

13,0 %

11,8 %

11,4 %

12,4 %

13,4 %

10,9 %

17,3 %

17,5 % 32,4 % 28,8 % 8,2 % 9,1 %

4,
1 %

29,0 % 33,1 % 11,2 %

6,
1 %

3,
4 

%

26,1 % 31,8 % 16,5 % 11,6 %

3,
1 %

23,0 % 27,6 % 19,0 % 10,1 % 6,8 %

23,3 % 34,5 % 12,9 % 11,7 %

5,
3 

%

22,8 % 29,7 % 17,6 % 11,6 % 6,9 %

22,1 % 29,1 % 16,3 % 13,0 % 7,8 %

20,8 % 31,1 % 14,7 % 11,8 % 8,6 %

18,3 % 32,7 % 17,4 % 16,3 %

5,
4 

%

11,7% 32,3 % 22,9 % 17,7 % 9,4 %

12,1 % 25,5 % 27,3 % 18,9 % 12,1 %

12,5 % 21,8 % 30,2 % 17,8 % 14,1 %

9,8 % 24,0 % 30,2 % 21,9 % 11,3 %

9,1 % 22,1% 31,5 % 19,8 % 15,2 %

trifft voll und 
ganz zu 

trifft 
überwiegend zu 

trifft 
eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft überwiegend 
nicht zu 

trifft überhaupt 
nicht zu 
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tungsstörungen), erhöhte Unfallrisiken 
durch hitzebedingte Erschöpfung und 
Schlafmangel, Krankheiten, die durch 
Tiere übertragen werden (zum Beispiel 
Borrelien, FSME-Viren, Eichenprozessions-
spinner), Unfallrisiken durch Unwetter und 
Flut sowie Folgeschäden, Haut- und Au-
genschäden durch UV-Strahlung (zum Bei-
spiel Sonnenbrand, Hautkrebs und Augen-
entzündungen) sowie Allergiebelastung 
durch neue Allergene (zum Beispiel durch 

die Wirkung invasiver Pflanzenarten) als 
besonders bedeutsam eingestuft. 

Als weniger relevant werden von den Fach-
leuten Probleme durch bodennahes Ozon 
(zum Beispiel Reizungen der Augen, Kopf-
schmerzen und Atemwegserkrankungen), 
Unfallrisiken durch Brand- und Explosi-
onsgefährdungen sowie durch mangelnde 
Zuverlässigkeit von Maschinen bei extre-
men Bedingungen, potenzielle Gefährdun-

gen durch Technologiesprünge sowie Ge-
fahrstoffexpositionen durch thermische 
Reaktionen von Betriebsmitteln eingestuft. 

Ergebnis: Fachleute sehen 
Mehrbedarf in der Beratung 

Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten sind auch ein Thema in der Beratung 
der Betriebe: So berichtet insgesamt ein 

Abbildung 4: Umgesetzte oder geplante Maßnahmen in den Betrieben 
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Werden im Betrieb bereits Maßnahmen umgesetzt? 

45,8 % 

20,7 % 

22,9 % 

keine 

umgesetzt

in Planung 

weiß nicht 

10,6 % 

Welche Maßnahmen?* 
(geplant/umgesetzt)

Beschattung

Belüftung/Ventilatoren 

Arbeitskleidung 

Bauliche Maßnahmen 
z. B. Dämmung 

Kühlungsvorrichtungen 

Begrünung des Geländes 
und der Gebäudefassade 

Technische Maßnahmen 

Flexible Arbeitszeiten 

Flexibler Arbeitsort 

Pandemieplanung 

Hitzepläne 

Arbeitsmed. Vorsorge mit 
Fokus klimabedingte Risiken 

Notfallpläne 

Organisatorische Maßnahmen 

Ausreichend Flüssigkeit 

Sonnenschutzmittel 

Schutzkleidung tragen 

Mehr Pausen einlegen 

Leichtes, gesundes Essen 

Schulungen und Trainings 

77 %

65 %

64 % 

44 % 

40 % 

25 % 

73 % 

42 % 

41 % 

35 % 

35 % 

32 % 

89 % 

63 % 

50 % 

50 % 

38 % 

35 % 

Personenbezogene Maßnahmen 

Warum nicht?* 

Mangelndes Problembewußtsein. 
Klimawandel wird nicht als Risiko gesehen. 

Keine Notwendigkeit. 
Folgen sind nicht unmittelbar im Betrieb spürbar. 

Fehlendes Budget. 
Kein Geld für Maßnahmen. 

Fehlendes Personal. 
Keine Mitarbeitenden zur Verfügung. 

Fehlende Zeit. 
Mangel an zeitlichen Ressourcen. 

Fehlende Expertise. 
Mangel an erforderlichem Wissen. 

Fehlende Vorbilder. 
Mangel an positiven Beispielen. 

*Mehrfachnennungen möglich 

61 % 

36 % 

33 % 

28 % 

27 % 

19 % 

13 % 
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Drittel der Befragten, dazu häufig Anfra-
gen aus den Betrieben zu erhalten, und 
rund die Hälfte der Fachleute gibt an, 
Gefährdungen durch den Klimawandel 
häufig proaktiv im Rahmen der betriebli-
chen Beratung zu thematisieren („trifft voll 
und ganz zu“ bis „trifft eher zu“). 

Auch hier steht vielfach das Thema Hitze 
und Sonneneinstrahlung im Vordergrund. 
So geben die Befragten mehrheitlich an, 
überwiegend zu den Themen Hitzebelas-
tung und -schutz, Belüftung, UV-Strahlung 
und UV-Schutz sowie zur Arbeitszeit- und 
Pausengestaltung zu beraten. Aber auch 
Extremwetter und das veränderte Infek-
tionsgeschehen sind Themen im Bera-
tungskontext. 

Viele Fachleute haben bei der Beratung der 
Betriebe auch die Auswirkungen auf die 
Umwelt im Blick: So stimmen 63 Prozent 
der Befragten in unterschiedlichen Abstu-
fungen zu, den Klimaschutz beispielswei-
se durch die Empfehlung von ökologisch 
nachhaltigen beziehungsweise klimasen-
siblen Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Unternehmen werden aktiv 

Die Fachleute wurden nicht nur zu den 
Risiken durch den Klimawandel sowie zu 
ihrer eigenen Beratungstätigkeit befragt, 
sondern auch zu bereits umgesetzten oder 
geplanten Maßnahmen in den Betrieben. 
Bei den Fragen zur Umsetzung sollten 
sie einen Betrieb auswählen, der für den 
Durchschnitt der von ihnen betreuten Be-
triebe repräsentativ ist (externe Fachleute). 
Ihrer Einschätzung nach sind bereits viele 

Betriebe aktiv: 46 Prozent der Befragten 
geben an, dass bereits Maßnahmen um-
gesetzt wurden, um die Beschäftigten vor 
klimabedingten Risiken zu schützen. Wei-
tere 23 Prozent berichten, dass Aktivitäten 
im Betrieb geplant sind. Dabei werden so-
wohl technische (T), organisatorische (O) 
als auch personelle (P) Maßnahmen um-
gesetzt. Über die TOP-Maßnahmen hinaus 
berichten die Befragten auch von überbe-
trieblichen Maßnahmen, die sich auf die 
Gestaltung des Betriebsumfeldes bezie-
hen. So berichten beispielsweise 19 Pro-
zent, dass Betriebe eine ökologische Ge-
staltung des öffentlichen Raumes initiiert 
haben, und 16 Prozent der Befragten geben 
an, dass sich Betriebe für sichere Verkehrs-
wege eingesetzt haben. 

Knapp 21 Prozent der Befragten berichten, 
dass in den durch sie betreuten Betrieben 
bisher noch keine Maßnahmen ergriffen 
wurden oder geplant sind. Einen Haupt-
grund für die fehlende Umsetzung von Maß-
nahmen sehen die befragten Expertinnen 
und Experten in einem fehlenden Problem-
bewusstsein seitens der Betriebe, aber auch 
fehlendes Budget sowie fehlende zeitliche 
Kapazitäten werden als Ursachen genannt. 

Unterschiede in den Einschätzungen der 
befragten Fachleute zeigen sich in Abhän-
gigkeit der Größe der von ihnen betreuten 
Betriebe. So geben nur 15 Prozent der be-
fragten Fachkräfte, die überwiegend große 
bis sehr große Betriebe betreuen, an, dass 
bisher keinerlei Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten vor den Auswirkungen 
des Klimawandels ergriffen wurden – mit 
37 Prozent liegt der Anteil bei denjenigen, 

die Kleinst- und Kleinbetriebe betreuen, 
mehr als doppelt so hoch. 

Fazit 

Die Befragungsergebnisse machen deut-
lich, dass durch den Klimawandel über 
alle Branchen und Betriebsgrößen hinweg 
insbesondere zwei Themen in den Fokus 
rücken: Hitze und psychische Stressre-
aktionen. Aus Sicht der befragten Exper-
tinnen und Experten stellen diese aktuell 
die größten Risiken dar für die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten im Zu-
sammenhang mit dem Klimawandel. Die-
se Themen haben viele Fachkräfte bereits 
in ihre Beratung aufgenommen. Auch die 
Mehrheit der Betriebe sieht Handlungsbe-
darf und hat Maßnahmen ergriffen oder 
geplant, um klimabedingte Gefahren für 
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäf-
tigten zu reduzieren. 

Betriebsärztinnen und -ärzte sowie Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit übernehmen 
durch ihre Funktionen in den Betrieben eine 
zentrale Rolle, wenn es um den zukünfti-
gen Umgang mit klimabedingten Heraus-
forderungen bei der Arbeit geht. Die Daten 
der Befragung zeigen, dass dieses Thema 
bereits Eingang in die Beratungen gefun-
den hat. Gleichzeitig verdeutlichen sie, 
dass noch nicht alle Betriebe Maßnahmen 
ergreifen. Zum Schutz der Beschäftigten und 
ihrer Arbeitsfähigkeit wird eine Weiterent-
wicklung der Präventionsmaßnahmen und 
-angebote im Austausch mit den Betrieben 
sowie den Expertinnen und Experten ange-
strebt. Besonders Klein- und Kleinstbetriebe 
könnten davon profitieren. � ←

Fußnoten 
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[3] Die ZEIT: „Jedes Grad mehr kostet Mil-
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text (abgerufen am 24.10.2024). 
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www.dak.de/presse/bundesthemen/gesund-
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rufen am 17.09.2024). 
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Dekarbonisierung und Arbeitsschutz 
am Beispiel erneuerbarer Energien 
Key Facts 

• Durch die Dringlichkeit der Dekarbonisierung entsteht hoher Umsetzungsdruck 
bei gleichzeitigem Fachkräftemangel 

• Neben einer Vielzahl bekannter Unfallrisiken und Gefährdungen, für die
Präventionsmaßnahmen etabliert sind, rücken psychische Gesundheit und 
Maßnahmen zur Fachkräftesicherung stärker in den Fokus des Arbeitsschutzes 

• Industrial Security und Datensicherheit gewinnen im Arbeitsschutz an
Bedeutung, weil Infrastrukturen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
anfälliger werden für Cyberangriffe

Autorin 

Angelika Hauke 

Klimaveränderungen infolge der globalen Erwärmung gefährden Ökosysteme und die Sicher-
heit und Gesundheit von Menschen zunehmend – auch bei der Arbeit. Dekarbonisierung durch 
erneuerbare Energien wirkt dem Klimawandel entgegen. Welche Herausforderungen dabei für 
den Arbeitsschutz entstehen und wo er anknüpfen kann, um ihnen zu begegnen, beschreibt 
dieser Artikel. 

D er Klimawandel ist in vollem Gan-
ge. Ursachen sind die massive Nut-
zung und Verbrennung fossiler 

Energieträger seit Beginn der Industriali-
sierung und eine intensive Landwirtschaft, 
gepaart mit der Gefährdung natürlicher 
Kohlenstoffsenken durch die Abholzung 
und Rodung von Wäldern und die Trocken-
legung von Mooren.[1][2] Europa ist der sich 
am schnellsten erwärmende Kontinent.[3] 
Folgen sind schon jetzt spürbar: 

Das Jahr 2023 war in Europa das zweit-
wärmste (nach 2020) seit Beginn der Auf-
zeichnungen. Süd- und Osteuropa litten 
unter überdurchschnittlicher Trockenheit; 
in weiten Teilen Europas kam es zu Hitze-
wellen – oft ohne nennenswerte nächtliche 
Abkühlung. Großflächige Waldbrände er-
eilten Portugal, Spanien, Italien und Grie-
chenland. Im Sommer traten sowohl im 
Atlantik westlich von Irland und rund um 
Großbritannien als auch im Mittelmeer Hit-
zewellen auf, bei denen die Meeresoberflä-
chentemperatur um 5,5 Grad Celsius über 
dem Durchschnitt lag. Gleichzeitig fiel in 
Deutschland und im übrigen Nordwest-

europa überdurchschnittlich viel Nieder-
schlag. Hochwasserkatastrophen traten in 
Italien (540 Quadratkilometer überflutet), 
Slowenien (1,5 Millionen Menschen be-
troffen), Norwegen, Schweden, Griechen-
land (700 Quadratkilometer überflutet), 
Bulgarien und der Türkei auf. In Deutsch-
land fielen im Dezember des vergangenen 
Jahres regional 170 bis 218 Prozent mehr 
Niederschläge als üblich. Die Folge waren 
regionale Überschwemmungen und Hoch-
wasser.[3] 

Dekarbonisierung: Realisierung 
mit Arbeitsschutzfolgen 

Ziel der Dekarbonisierung ist es, die Frei-
setzung von Treibhausgasen zu reduzieren 
und bis zum Jahr 2100 eine globale Erder-
wärmung von mehr als 1,5 Grad Celsius im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit (1850 bis 
1900) möglichst zu verhindern. Denn die 
Höhe der aktuellen und zukünftigen glo-
balen Treibhausgasemissionen bestimmt 
maßgeblich, wie sehr die Klimaverände-
rungen fortschreiten sowie ob und wann 
kritische Schwellenwerte erreicht werden, 

die zu irreversiblen Veränderungen im Kli-
masystem der Erde führen können. 

Die Dekarbonisierung ist ein komplexes 
Vorhaben, das sich vor allem in den gro-
ßen Sektoren Strom, Industrie, Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirt-
schaft vollziehen muss, damit die von der 
Bundesregierung angestrebte Klimaneut-
ralität bis zum Jahr 2045 erreicht werden 
kann.[4] Säulen der Dekarbonisierung sind: 

•	 der Ausbau erneuerbarer Energien (EE)
• die Verbrauchsreduktion, zum 

Beispiel durch Verzicht oder emis-
sionsärmere Alternativen (Energie-
effizienz, Ressourceneffizienz, Kreis-
laufwirtschaft) 

• die Abscheidung und Speicherung
von Treibhausgasen und 

• der Schutz und die Wiederherstel-
lung natürlicher Kohlenstoffsenken
(zum Beispiel Aufforstung, Wieder-
vernässung von Mooren) 

Der Dekarbonisierung in der Energieerzeu-
gung kommt aufgrund der Abhängigkeiten 
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der anderen Sektoren von grünem Strom 
eine Schlüsselrolle zu. 

Erneuerbare Energien: 
Erzeugung 

Zu den EE zählen Windenergie, Solarener-
gie, Biomasse, Wasserkraft und Geother-
mie.[5] Der Anteil EE am deutschen End-
energieverbrauch betrug im Jahr 2023 
sektorübergreifend 22 Prozent (+1,2 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr). Knapp 
die Hälfte davon wurde aus Biomasse er-
zeugt, 28 Prozent aus Wind, 14 Prozent aus 
Photovoltaik (PV) und Solarthermie, fünf 
Prozent aus Geothermie und vier Prozent 
aus Wasserkraft. Bis zum Jahr 2030 soll 
der Anteil EE am deutschen Endenergie-
verbrauch auf 40 Prozent steigen.[6] 

Im Stromsektor erhöhte sich der Anteil 
EE am Bruttostromverbrauch im Jahr 2023 
durch den Zubau von Erzeugungskapazitä-
ten, bessere Witterungsverhältnisse und ei-
nen verminderten Gesamtstromverbrauch 
auf 51,8 Prozent. Damit lag er 5,6 Prozent 
über dem Wert des Vorjahres. Bis 2030 will 
Deutschland einen Anteil von 80 Prozent 
erreichen.[6][7] Dazu müssen 

• Wind- und Solarenergie dreimal 
schneller ausgebaut werden als 
bisher[8]; 

• aktuell 20 bis 25 Jahre alte Wind
energieanlagen (WEA) und PV-
Anlagen erneuert sowie

• Stromnetze ertüchtigt und ausgebaut 
werden; 

• biogene Rest- und Abfallstoffe ver-
stärkt zur Energieerzeugung genutzt[9] 
und 

• Biogasanlagen zu hochflexiblen 
Spitzenlastkraftwerken umgerüstet 
werden, die bei Dunkelflaute ein-
springen[10]. 

Im Wärmesektor (einschließlich Kälteer-
zeugung) soll der Anteil EE bis 2030 von 
knapp 19 auf 27 Prozent steigen.[6] Im Jahr 
2045 sollen Gebäude in Deutschland kli-
maneutral sein durch 

• die flächendeckende Nutzung von EE 
(zum Beispiel Solarthermie, Power-
to-Heat mittels Wärmepumpen, Feue-
rungsanlagen für feste Brennstoffe),

• Fernwärme und grünen Wasserstoff 
im Wärmesektor, 

• Gebäudesanierungen und Ver-
brauchsreduktion.[11][12] 

EE im Wärmesektor stammt bislang fast 
ausschließlich aus Biomasse. Geothermie, 
Umweltwärme und Solarthermie spielen 
mit 17 Prozent eine noch untergeordnete 
Rolle[6], werden den Ausbau der EE im Wär-
mesektor aber primär bestimmen. 

Im Verkehrssektor lag der Anteil EE im Jahr 
2023 bei 7,3 Prozent. Davon entfielen nur 
18 Prozent auf Strom aus EE und der ge-
samte Rest auf Biokraftstoffe.[6] Bis 2030 

soll sich der Anteil EE im Verkehrssektor 
(Straße und Schiene) mehr als vervierfa-
chen[12], im Wesentlichen durch: 

• Elektrifizierung des Straßen- und 
Schienenverkehrs und Mikromobi
lität 

• Nutzung alternativer Kraftstoffe
(zum Beispiel Wasserstoff, Methan,
Ammoniak) 

Die Gefährdungen für die Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit, die durch die 
Nutzung von Wind- und Solarenergie ent-
stehen, wurden bereits im   DGUV Forum 
1/2023 dargestellt. Im Umgang mit Bioga-
sen besteht Explosions-, Brand- und Ersti-
ckungsgefahr.[13][14][15] Hohe Konzentratio-
nen dieser Gase können zu Vergiftungen, 
Kopfschmerzen, Schwindel, Reizung des 
Atemtraktes und der Schleimhäute sowie 
Erbrechen führen. Körperliche Beeinträch-
tigungen als Expositionsfolge können Ab-
stürze begünstigen. Weitere Gefahren beim 
Arbeiten in Biogasanlagen sind Verbren-
nungen, elektrische Risiken, Lärmbelas-
tungen sowie Kollisionsrisiken im inner-
betrieblichen Verkehr.[13] 

Feste Biomasse (zu vergärendes Substrat 
oder Gärreste) enthält Mikroorganismen, 
die in sehr hohen Konzentrationen sensibi-
lisierend und/oder toxisch wirken und In-
fektionskrankheiten auslösen können.[19][20] 
Risiken von Holzpelletlagern sind gesund-
heitsgefährdende Konzentrationen von 

Der Dekarbonisierung in der Energieerzeugung 
kommt aufgrund der Abhängigkeiten der anderen 
Sektoren von grünem Strom eine Schlüsselrolle zu.“ 

https://forum.dguv.de/ausgabe/1-2023/artikel/erneuerbare-energien-und-kreislaufwirtschaft
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Kohlenmonoxid und Explosion durch 
Staubentwicklung zum Beispiel beim Be-
füllvorgang.[16][17] 

Nur bei der Energiegewinnung durch tiefe 
Geothermie und einem hohen Salzgehalt 
der Tiefenwässer kann es in Geothermie-
Anlagenteilen zu Ablagerungen mit erhöh-
ter Radioaktivität kommen. Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) kann zur Expo-
sitionsminderung beitragen. Da Geother-
mie eine junge Technologie ist, fehlen zum 
jetzigen Zeitpunkt Erfahrungswerte über 
standardisierte Verfahren der Verwertung 
oder Beseitigung der Ablagerungen.[18] 

Erneuerbare Energien: 
Speicherung 

Überschüssiger Wind- und Solarstrom 
wird durch die Umwandlung in grünen 
Wasserstoff verwertbar. Dazu benötigt wird 
Wasser, das per Elektrolyse in sogenann-
ten Power-to-Gas-Anlagen mithilfe elekt-
rischer Energie (der überschüssigen EE) in 
Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. 
Voraussetzungen für die Umwandlung von 
überschüssiger EE in grünen Wasserstoff 
sind der Aufbau einer Wasserstoffinfra-
struktur und der Hochlauf des Wasserstoff-

marktes. Daher plant die Bundesregierung 
bis 2030 eine Erhöhung der Elektrolyse-
kapazität von 57 Megawatt auf zehn Gi-
gawatt.[19][20] Zudem soll bis 2027/2028 ein 
Startnetz von 1.800 Kilometern Länge aus 
umgestellten oder neu gebauten Wasser-
stoffleitungen aufgebaut und bis 2030 
mit EU-Nachbarstaaten verbunden sein. 
Bis 2032 soll ein 11.000 Kilometer lan-
ges deutsches Wasserstoff-Kernnetz alle 
großen Wasserstoff-Einspeiser mit allen 
großen Verbrauchern verbinden.[21] In das 
Wasserstoffnetz integriert werden sollen 
bestehende Erdgastransportleitungen, die 
auf den Wasserstofftransport umgestellt 
werden. Da Deutschland auch weiterhin 
auf Importe von Wasserstoff und seinen 
Derivaten angewiesen bleibt, müssen Im-
portterminals an deutschen Küsten auf-
gebaut werden, um Schiffstransporte zu 
empfangen, und leistungsfähige Pipelines 
in Betrieb genommen werden. Insgesamt 
braucht es „eine eng abgestimmte sektor-
übergreifende Planung zwischen Strom-, 
Gas-, Wasserstoff-, Verkehrs- und Wärme-
netzen“[20]. Der elektrolytisch gewonnene 
grüne Wasserstoff soll als Energieträger in 
energieintensiven Industrien, bei schwe-
ren Nutzfahrzeugen sowie im Luft- und 
Schiffsverkehr zum Einsatz kommen[20], 
da er auch zur Herstellung synthetischer 
Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels, ver-
wendet werden kann[22]. Die größte Rolle 
für sicheres Arbeiten beim Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruktur spielt die Kont-
rolle von Explosions- und Brandgefahren. 
Mehr Informationen zu Gefährdungen und 
Schutzmaßnahmen finden sich im   DGUV 
Forum 6/2022. 

Überschüssige EE können auch in Batte-
rien von Elektrofahrzeugen gespeichert 
werden. Perspektivisch kann der gespei-
cherte Strom über Vehicle-to-Grid-Tech-
nologien (V2G) wieder in das Strom-
netz zurückgespeist werden. V2G kann 
Schwankungen im Netz ausgleichen, be-
findet sich aber in Deutschland noch im 
Entwicklungsstadium und bedarf der Zu-
sammenarbeit von Automobilherstellern, 
Energiewirtschaft und Wissenschaft.[23] 
Risiken im Zusammenhang mit Lithium-
Ionen-Batterien sind Brände, Explosionen, 
Gefahrstoffexpositionen und elektrische 

Gefährdungen. Sie sind bereits im Fokus 
des Arbeitsschutzes.[24] 

Speichertechnologien erhöhen die Energie-
effizienz und die Flexibilität im Netz. Sie 
reduzieren den Stromnetzausbau und die 
damit verbundenen Investitionen. 

Erneuerbare Energien und 
Wasserstoff: Transport 

Eine erfolgreiche Energiewende setzt die 
Ertüchtigung und den Ausbau der Strom-
netze voraus: 

Im Übertragungsnetz sind neue Strom-
trassen erforderlich. Diese sollen steigen-
de Mengen von Strom aus Windenergie, 
die in Windenergieanlagen in der Nordsee 
oder nördlichen Landesteilen erzeugt wur-
de, ins Netz einspeisen und zu den Last-
schwerpunkten in den Westen und Süden 
transportieren. Sie sollen außerdem hel-
fen, Netzengpässe zu vermeiden.[25] 

Im Verteilnetz sind Anpassungen auf-
grund der höheren Volatilität der Strom-
erzeugung aus EE und einer größeren De-
zentralität erforderlich. Immer mehr Strom 
wird dezentral über Photovoltaik-Anlagen 
erzeugt. Perspektivisch steigt der dezent-
rale Stromverbrauch durch die Umstellung 
auf Elektromobilität. Aktuell sind die Ver-
teilnetze noch nicht für die entstehenden 
neuen Lastvorgänge ausgelegt. Neben dem 
Bau neuer Leitungen und der Verstärkung 
von Kabeln und Transformatoren bedarf es 
in erster Linie einer Ertüchtigung der Orts-
netzstationen, neuralgischer Netzknoten 
und ausgewählter Einspeiser mit intelli-
genter Kommunikations-, Mess-, Regel- 
und Automatisierungstechnik.[26] 

Die mit den beschriebenen Maßnahmen 
einhergehenden elektrischen Gefährdun-
gen oder Absturzrisiken sowie die Gefahren 
bei Tiefbauarbeiten sind bekannt und Prä-
ventionsmöglichkeiten etabliert. Das For-
schungsprogramm „Strahlenschutz beim 
Stromnetzausbau“ des Bundesamtes für 
Strahlenschutz (BfS) soll offene Fragen klä-
ren. Diese betreffen etwaige gesundheitli-
che Auswirkungen durch Exposition unter-
halb der bereits bestehenden Grenzwerte 

Die größte Rolle für 
sicheres Arbeiten 
beim Aufbau einer 
Wasserstoffinfra-
struktur spielt die 
Kontrolle von Explo-
sions- und Brand
gefahren.“ 

https://forum.dguv.de/ausgabe/6-2022/artikel/gasversorgung-wasserstoff-und-arbeitsschutz
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gegenüber statischen und niederfrequen-
ten elektrischen und magnetischen Fel-
dern, die von Stromleitungen ausgehen.[27] 

Die Einführung eines intelligenten Strom-
netzes, Smart Grid, ist ein anspruchsvol-
ler Technologiesprung im Energiesystem, 
dem teils langwierige Festlegungsverfah-
ren vorausgehen. In den Begleitprozessen 
spielt die erfolgsorientierte Interaktions-
arbeit mit ihren möglicherweise psychisch 
fordernden Eigenschaften eine besondere 
Rolle.[28] Zudem gehen mit der Digitalisie-
rung des Netzes zunächst Unsicherheiten 
und Veränderungen der Arbeitstätigkeiten 
und Qualifikationsbedarfe aufseiten der 
Beschäftigten einher. Die immer stärker 
durch künstliche Intelligenz (KI) übernom-
mene Netz- und Betriebsführung erschwert 
es, die Zusammenhänge im Stromnetz be-
ziehungsweise in den Anlagen tiefgreifend 
zu verstehen und zu überblicken.[29] Das 
kann mit dem Gefühl der Entfremdung, 
des Kompetenzverlusts und/oder der Über-
forderung einhergehen. 

Nach gelungener Umsetzung ergeben sich 
jedoch Arbeitserleichterungen: 

Mithilfe von intelligenten Messsystemen 
(Smart Metern), können Netzzustände in 
Echtzeit erfasst werden. Dies erlaubt eine 
schnelle Information über Netzstörungen 
und ermöglicht eine beschleunigte Entstö-
rung durch eine genauere und schnellere 
Eingrenzung und automatische Umgehung 
der gestörten Stelle.[30] Der Entstördienst 

kann zielgerichteter arbeiten. Die automa-
tische Entstörung erfordert weniger Perso-
nal im Bereitschaftsdienst. Zudem ergeben 
sich Möglichkeiten der vorausschauenden 
Instandhaltung, die Wartungszyklen ver-
längern sowie Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten reduzieren.[31] Das Smart 
Grid wirkt damit zu Teilen dem Fachkräf-
te- und Personalmangel entgegen. Des Wei-
teren erhalten Übertragungsnetzbetreiber 
(ÜNB) über das Smart-Meter-Gateway In-
formationen über die gegenwärtigen und 
zukünftigen Netzzustände sowie Einspei-
se- und Verbrauchsdaten. Das trägt zur 
Stabilisierung des Netzes bei, da die ÜNB 
die Netzbetriebsführung der kommenden 
Stunden planen und durch Steuerung und 
Regelung des Smart Grids kurzfristig Stö-
rungen abwehren können.[32] 

Wasserstoff ist abseits des Wasserstoff-
netzes schwer zu transportieren: Gasför-
mig benötigt er hohen Druck; flüssig muss 
er auf –253 Grad Celsius heruntergekühlt 
werden. Die Umwandlung in Ammoniak 
oder Methanol ist eine Möglichkeit, Was-
serstoff energieeffizienter transportfähig 
zu machen; eine andere ist die Nutzung 
flüssiger organischer Wasserstoffträger, 
sogenannter LOHC (Liquid Organic Hyd-
rogen Carrier). Keine der Möglichkeiten 
ist unumstritten, insbesondere aufgrund 
der Gewässer- und Umweltgefährdung im 
Falle von Leckagen, Austritten und Hava-
rien.[33][34][35] Auch Beschäftigte müssen ad-
äquat geschützt werden, egal welche Art 
des Transports sich nach weiterer Entwick-

lungsarbeit durchsetzen wird. Der Arbeits-
schutz ist angehalten, seine Perspektive 
schon jetzt in die Forschung und Infra-
strukturplanungen einzubringen. 

Anknüpfungspunkte für den 
Arbeitsschutz 

Viele der dargestellten Risiken für Unfälle 
und Gefährdungen sind bekannt und ent-
sprechende Präventionsmaßnahmen eta-
bliert. Allerdings verschieben sich diese 
bekannten Risiken durch die grüne Trans-
formation in andere Branchen. Hierdurch 
wird ein Wissenstransfer hinsichtlich si-
cherer und gesunder Arbeit zwischen den 
betroffenen Branchen wichtiger. Bisher we-
niger beleuchtete Aspekte, deren Risiko-
potenzial weiterer Beobachtung und For-
schung bedarf, sind zum Beispiel: 

• die radioaktive Kontaminierung
von Anlagenteilen in der tiefen
Geothermie 

• zunehmend komplexere und multi-
frequente elektromagnetische Felder

• potenzielle Gefahren im Zusammen-
hang mit dem Transport von Wasser-
stoff-Derivaten sowie

• Expositionen gegenüber Gefahrstof-
fen beim zukünftigen Recycling von 
Solarpaneelen und Rotorblättern von
Windenergieanlagen 

Insgesamt müssen neue oder veränderte 
Technologien, Verfahren, Berufe und Ar-
beitsplätze mit ihren Gefährdungen und 

Neue oder veränderte Technologien, Berufe und 
Arbeitsplätze müssen mit ihren Gefährdungen und 
Qualifizierungsbedarfen antizipiert, identifiziert 
und aus Arbeitsschutzsicht bewertet werden.“ 
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Qualifizierungsbedarfen antizipiert, iden-
tifiziert und aus Arbeitsschutzsicht bewer-
tet werden. 

Neben Unfall- und Verletzungsrisiken 
kommt es im Zuge der Dekarbonisierung 
durch EE zu einem hohen Umsetzungs-
druck, insbesondere für die Beschäftig-
ten in der Energiewirtschaft, im Handwerk, 
in den Zulieferbranchen und im Tiefbau. 
Energieintensive Industrien müssen ihre 
Produktionsprozesse umstellen; die Ab-
fallwirtschaft muss Recyclinginfrastruktu-
ren für Solarpaneele und Rotorblätter von 
Windenergieanlagen aufbauen. Zeitdruck, 
Arbeitsverdichtung und Mehrarbeit erhö-
hen psychische und physische Belastun-
gen. Verstärkt werden psychische Belas-
tungen durch Planungs-, Abstimmungs-, 
Kooperations- und Koordinationsanforde-
rungen im Zuge der Dekarbonisierung so-
wie durch berufliche Anpassungserforder-
nisse infolge des zunehmenden Einsatzes 

von KI. Einerseits können berufliche Ver-
änderungen oder Weiterqualifizierungen 
Stressoren sein und mit Überforderung, 
Zukunfts- und Existenzängsten einher-
gehen. Andererseits erleichtern Digitali-
sierung, KI und smarte Technologien die 
Arbeit, unterstützen die Umsetzung der De-
karbonisierung und puffern den Personal- 
und Fachkräftemangel ab. Angebote zur 
Stärkung von Digital- und KI-Kompetenzen 
können Überforderung im Sinne der Prä-
vention vorbeugen.[29] 

Dass die dringliche Transformation von 
einem weitreichenden Fachkräftemangel 
begleitet wird, erhöht die Wahrschein-
lichkeit arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren sowie von Unfällen zusätzlich. 
Der Fachkräftemangel kann dazu führen, 
dass Personal zur Erledigung von Aufgaben 
eingesetzt wird, dem die nötige Sach- und 
Fachkunde zumindest in Teilen fehlt. Feh-
lende Unternehmensnachfolgen können 

zur Folge haben, dass bis ins hohe Alter und 
trotz nachlassender körperlicher Eignung 
weitergearbeitet wird.[36] Der hohe Umset-
zungsdruck kann insbesondere bei Fach-
kräftemangel nicht nur mit Arbeitsverdich-
tung, sondern auch mit Überforderung und 
Resignation einhergehen. Für den Arbeits-
schutz rücken daher Fragen psychischer 
Gesundheit und Maßnahmen zur Fachkräf-
tesicherung stärker in den Fokus. 

Die Energiewirtschaft stellt die kritischen 
Infrastrukturen für das staatliche Gemein-
wesen bereit. Die zunehmende Digitalisie-
rung und Vernetzung in der Energiewirt-
schaft lassen das Risiko für Cyberangriffe 
steigen und erhöhen die Anforderungen 
an die Industrial Security und die Daten-
sicherheit.[37] � ← 
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Zehn Jahre Berufskrankheit „Hautkrebs durch 
UV-Strahlung“: Bilanz und Zukunftsperspektiven 
Key Facts 

• Für einen effizienten Schutz vor solarer UV-Strahlung ist die konsequente
Anwendung von Schutzmaßnahmen notwendig 

• Prognostizierte zunehmende UV-Bestrahlungsstärken machen die Problematik 
noch drängender

• Forschung kann dabei helfen, praxisnahe und branchenspezifische Lösungs-
ansätze für Präventionskonzepte zu entwickeln

Autorin und Autor 

M. Sc. Claudine Strehl 
PD Dr. rer. nat. habil. Marc Wittlich

Vor knapp zehn Jahren wurde die BK-Nr. 5103 „Hautkrebs durch UV-Strahlung“ eingeführt. 
Damit ist sie längst im Berufskrankheitengeschehen etabliert. Umso mehr, weil die Zahlen 
der Meldungen und Anerkennungen seitdem unverändert hoch sind. Für die Prävention sind 
immer noch viele Fragestellungen offen, die die Forschung weiterhin beschäftigen. 

Im Jahr 2015 wurde die Liste der Berufs-
krankheiten (BK) durch eine weitere 
Erkrankung ergänzt. Unter der Num-

mer 5103 können seitdem bestimmte En-
titäten des hellen Hautkrebses, nämlich 
„Plattenepithelkarzinome und multiple 

aktinische Keratosen“ als beruflich bedingt 
anerkannt werden. Seit der Aufnahme der 
BK-Nr. 5103 in die Liste der Berufskrank-
heiten rangieren die Meldezahlen relativ 
konstant im Bereich von 9.000 Fällen pro 
Jahr, von denen etwa ein Viertel auf die So-

zialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) entfällt (Abbil-
dung 1). Anerkannt werden jährlich etwa 
5.000 der Verdachtsanzeigen, was einer 
Anerkennungsquote von gut 50 Prozent 
entspricht. Damit hat sich die BK-Nr. 5103 

Abbildung 1: Statistiken zur BK-Nr. 5103, Entwicklung der Verdachtsanzeigen (blau) und Anerkennungen (grau) im Zeitraum 2015 
bis 2023 
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fest innerhalb der „TOP 3“ der Berufskrank-
heiten mit den meisten Anerkennungen 
platziert: Im Jahr 2023 stellten die Anerken-
nungen der BK-Nr. 5103 einen Anteil von 
19 Prozent an allen anerkannten BK-Fällen 
(ohne COVID-19) dar.[1][2] Nach einem coro-
nabedingten Rückgang der Meldezahlen 
in den Jahren 2020 und 2021 stiegen die 
Zahlen 2023 wieder auf Vor-Corona-Niveau 
an. Da das durchschnittliche Alter zum 
Zeitpunkt der Anerkennung momentan 
bei über 70 Jahren liegt und sich die Be-
troffenen somit in der Regel nicht mehr 
im Arbeitsleben befinden, zieht die An-
erkennung meist eine Kostenübernahme 
der Heilbehandlung nach sich. 

Die Kosten, die durch die Unfallversiche-
rungsträger jährlich zu tragen sind, be-
liefen sich 2022 auf 40,2 Millionen Euro. 
Ein neuerer Trend innerhalb der vergan-
genen Jahre zeigt, dass die Zahl der in 
Verbindung mit einer anerkannten BK-
Nr. 5103 ausgezahlten Renten stetig steigt 
(Abbildung 2).[1][2] Dies kann damit zusam-
menhängen, dass die Erkrankung zuneh-
mend bei Beschäftigten im Berufsleben 
diagnostiziert wird und die Erkrankung so-
mit länger Zeit hat zu progredieren. In der 
Folge müsste zukünftig ein noch deutliche-

rer Fokus auf der primären Prävention des 
durch solare ultraviolette (UV-)Strahlung 
induzierten Hautkrebses liegen. Am Bei-
spiel von Australien zeigt sich, wie durch 
konsequente, über mehrere Jahrzehnte an-
dauernde Präventionskampagnen Einfluss 
auf die Hautkrebs-Erkrankungszahlen ge-
nommen werden kann.[3] 

Präventionskonzepte können nur dann 
wirklich erfolgreich sein, wenn sie die 
spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen 
adressieren. Diese können zwischen den 
unterschiedlichen Branchen und selbst 
innerhalb einer Branche variieren. Das 
Konzept „Eine Lösung für alle“ funktio-
niert in diesem Zusammenhang nicht, son-
dern führt stattdessen eher zu einer Ab-
lehnung der angebotenen und geforderten 
Maßnahmen.[4] Um zu ergründen, welche 
Berufsgruppen besonders hoch exponiert 
sind und an welchen Stellen daher die Prä-
vention besonders verstärkt werden muss 
beziehungsweise welche Schutzmaßnah-
men für welche Berufsgruppen praktika-
bel sind, wurden seit 2014 durch das Ins-
titut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) in 
Zusammenarbeit mit den Unfallversiche-
rungsträgern und der SVLFG Messprojekte 
mit dem GENESIS-UV-Messsystem durch-

geführt. In den darauffolgenden Jahren 
wurde eine enorme Datenmenge zur be-
ruflichen UV-Exposition gesammelt und 
öffentlich zur Verfügung gestellt[5]. Diese 
Erkenntnisse aus den Messungen fließen 
nun an unterschiedlichen Stellen in die 
Prävention sowie in die Forschung und 
das Berufskrankheitengeschehen ein. Im 
Zusammenspiel mit dem Folgeprojekt zur 
Messung der UV-Exposition in nicht versi-
cherten Zeiten (oft etwas ungenau als „Frei-
zeit“ bezeichnet) wurde eine umfangrei-
che Datenbasis zur Exposition durch solare 
UV-Strahlung geschaffen. Diese soll dazu 
dienen, den bislang im BK-Verfahren ge-
nutzten Berechnungsalgorithmus zur retro-
spektiven Ermittlung der beruflichen UV-
Exposition („Wittlich’sche Formel“) durch 
ein messwertbasiertes Kataster abzulösen 
(siehe Infokasten 1). 

Im Rahmen der berufsbezogenen Messun-
gen zeigte sich, dass die ermittelten UV-Ex-
positionen teils deutlich höher und berufs-
spezifischer sind als bislang angenommen. 
Die Höhe der beruflichen UV-Exposition ist 
insbesondere abhängig von den ausgeüb-
ten Tätigkeiten. Darin fließen auch Arbeits-
tätigkeiten im Schatten oder zu Zeiten ein, 
in denen der Sonnenstand noch nicht so 
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Abbildung 2: Entwicklung der neuen BK-Renten im Zeitraum 2015 bis 2023 
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hoch und damit die UV-Bestrahlung gerin-
ger ist. Hierin liegt auch Potenzial für die 
Prävention, denn diese Phasen sind auf 
Basis der Messwerte identifizierbar. An-
hand der Messergebnisse aus den nicht 
versicherten Zeiten lässt sich mithilfe des 
Zeitverwendungsnachweises des Statisti-
schen Bundesamtes[6] ermitteln, wie hoch 
der Durchschnittswert der UV-Exposition 
der deutschen Bevölkerung ist. Die vorläu-
figen Auswertungen der Messergebnisse 
zeigen, dass dieser Referenzwert wahr-
scheinlich im Bereich von 240 SED (Stan-
darderythemdosis) pro Jahr liegen wird. 
Somit übersteigt er deutlich den bis dahin 
im BK-Verfahren genutzten Referenzwert 
von 130 SED pro Jahr. Dies macht eine An-
passung des bis dato genutzten Verfahrens 
notwendig. 

Forschung zum Basalzell
karzinom 

Von Beginn an bezog sich die BK-Nr. 5103 
lediglich auf bestimmte Entitäten des 
hellen Hautkrebses, nämlich die Platten-
epithelkarzinome (PEK) sowie deren Vor-
stufen, die aktinischen Keratosen. Ba-
salzellkarzinome (BZK), die eine weitere 
Entität des hellen Hautkrebses darstellen 
und weit häufiger auftreten als PEK (Ver-
hältnis etwa 4:1), waren explizit nicht 
Teil der wissenschaftlichen Begründung, 
ebenso wenig wie die UV-Strahlung aus 
künstlichen Quellen.[7][8] Bislang konnte 
kein signifikanter Nachweis geführt wer-
den, inwieweit eine hohe berufliche UV-
Exposition zu einer Risikoverdopplung 
im Hinblick auf die Entstehung von BZK 

führt.[9] Dies liegt vermutlich in dem der 
Erkrankung zugrunde liegenden Exposi-
tionsmuster. Im Gegensatz zum PEK, bei 
dem eine vorwiegend kumulative Expo-
sition ursächlich für dessen Entstehung 
ist, sind es bei den BZK vermutlich inter-
mittierende Expositionen, die als wieder-
holt vorkommende Expositionsspitzen 
verallgemeinert werden können, die eine 
Entstehung der Erkrankung begünstigen. 
Darüber hinaus ist in diesem Zusammen-
hang auch ein Zusammenwirken von ku-
mulativen und intermittierenden Exposi-
tionen denkbar. Nachdem die Erweiterung 
der BK-Nr. 5103 um die BZK bisher beim 
Ärztlichen Sachverständigenbeirat „Be-
rufskrankheiten“ (ÄSVB) des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
den Status der Vorprüfung besaß, hat das 
Gremium im Sommer 2024 beschlossen, 
diesen Status nicht mehr aufrechtzuerhal-
ten.[10] Im Rahmen der Vorprüfung wird an-
hand der wissenschaftlichen Evidenzlage 

beurteilt, ob hinreichende Erkenntnisse 
zum kausalen Zusammenhang zwischen 
potenziell schädigender Einwirkung und 
Entstehung einer Erkrankung vorliegen. 
Ist dies der Fall, so werden im nächsten 
Schritt weitere Beratungen durchgeführt, 
die anhand der vorliegenden Erkenntnisse 
die generelle Geeignetheit sowie die grup-
pentypische Risikoerhöhung prüfen. Liegt 
im Rahmen der Vorprüfung keine hinrei-
chende Evidenz vor, wird das Verfahren 
an dieser Stelle abgebrochen. 

In einer durch die Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), 
bei der das wissenschaftliche Sekretariat 
für den ÄSVB angegliedert ist, kürzlich 
durchgeführten Literaturstudie konnte er-
mittelt werden, dass nach wie vor keine 
eindeutigen Erkenntnisse auf dem Gebiet 
einer möglichen Kausalität von beruflich 
bedingten BZK vorliegen.[11] Hierbei lag der 
Fokus jedoch auf den bisher schwerpunkt-

Expositionsbestimmung im BK-Verfahren zur BK-Nr. 5103 

Das bisherige Verfahren zur Feststellung der arbeitstechnischen Voraussetzungen wird 
zurzeit überarbeitet. Die Berechnung der beruflichen UV-Exposition durch die Wittlich’sche 
Formel[12] soll durch die Einführung eines Messwertkatasters mit den Ergebnissen aus 
den GENESIS-UV-Messungen ersetzt werden. Demnach gibt es zukünftig nicht mehr nur 
einen Referenzwert für die berufliche Jahresbestrahlung, der dann mittels verschiedener 
Faktoren individuell angepasst werden muss, sondern berufs- und tätigkeitsspezifische 
Angaben. Dies erlaubt eine wesentlich genauere Abschätzung der Expositionen, die die 
individuellen Gegebenheiten bereits inhärent berücksichtigt.[13] Damit zur Prüfung des 
Anerkennungskriteriums weiterhin ein direkter Vergleich gemäß § 9 Abs. 1 Sozialgesetz-
buch (SGB) VII zwischen individueller beruflicher UV-Exposition und dem Referenzwert 
stattfinden kann, muss der Referenzwert der „übrigen Bevölkerung“ ebenfalls in derselben 
Metrik ermittelt worden sein. Dieser wurde ebenfalls im Rahmen von Messungen mit dem 
GENESIS-UV-Messsystem ermittelt. 

Im Rahmen der berufsbezogenen Messungen zeigte sich, 
dass die ermittelten UV-Expositionen teils deutlich höher 
und berufsspezifischer sind als bislang angenommen.“ 
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mäßig betrachteten kumulativen Exposi-
tionen. Demnach kann eine erneute Vor-
prüfung erst dann wieder aufgenommen 
werden, wenn neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse hinreichende Hinweise auf 
einen Entstehungsmechanismus belegen 
können. Der Abschlussvermerk weist je-
doch ausdrücklich darauf hin, dass die 
intermittierenden Expositionen weiter-
hin als mögliche Ursache für die Entste-
hung von BZK wahrscheinlich sind. Das 
IFA unterstützt die Forschung zu diesem 
Thema, um dahin gehend im Sinne einer 
Metrik verlässliche und belastbare neue 
Studienergebnisse zur Verfügung stellen 
zu können. Im Rahmen von Kooperati-
onsprojekten werden neue Ansätze zur 
Modellierung einer Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung für beruflich bedingte BZK ent-
wickelt und getestet. Eine entscheidende 
Rolle spielt hierbei neben der Definition 
von Kriterien zur Operationalisierung ei-
ner intermittierenden Exposition die Ex-
positionsquantifizierung auf Basis der 
GENESIS-UV-Expositionsmessungen. Ziel 
ist es, durch Ableitung von Expositions-
kriterien aus den Messergebnissen Zusam-
menhänge über die mögliche berufliche 
Kausalität von BZK zu erkennen. 

Verstärkter Blick auf die 
Primärprävention 

Nicht nur im Zusammenhang mit klima-
wandelbedingten meteorologischen Ver-
änderungen und damit einhergehender hö-
herer UV-Bestrahlung auf der Erde müssen 
deutlich mehr Anstrengungen in der Pri-
märprävention von UV-induziertem Haut-
krebs unternommen werden. Nach wie vor 
ist dies ein Thema, das den Arbeitgebern 
und Arbeitgeberinnen teilweise noch unbe-
kannt ist oder in den betroffenen Branchen 
bagatellisiert wird. Selbst in der Fachwelt 
des Arbeitsschutzes stößt das Thema oft 
auf wenig Gehör. Dies ist umso unverständ-
licher, als jeder und jede der solaren UV-
Strahlung ausgesetzt und somit potenziell 
gefährdet ist. Schutz vor UV-Strahlung ist 
also ein gesamtgesellschaftliches Thema, 
das sowohl im Beruf als auch in der Freizeit 
berücksichtigt werden sollte. Darüber hin-
aus zeigen neuere Studienergebnisse mit 
Blick auf die Kosten-Nutzen-Rechnung für 

den Einsatz von primärpräventiven Maß-
nahmen, dass für jeden investierten Euro 
bis zu 3,60 Euro eingespart werden kön-
nen, die sonst beispielsweise in die Be-
handlung der Betroffenen fließen.[14] 

Für die Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen im beruflichen Kontext ist die 
Einbindung der Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen unabdingbar. Dabei sollten 
sie jedoch nicht mit der Problematik al-
lein gelassen werden. Um das Bewusstsein 
für die Gefährdung und die Akzeptanz für 
die geforderten Schutzmaßnahmen zu er-
höhen, sollte eine enge Begleitung statt-
finden, die Raum für individuelle Lö-
sungsansätze bietet. Das IFA unterstützt 
die Unfallversicherungsträger bei der Eva-
luierung von Schutzmaßnahmen und ist 
bestrebt, bei Weiter- und Neuentwicklun-
gen beratend tätig zu sein. Ziel muss es 
sein, dass Schutzmaßnahmen ohne Auf-
wand und störenden Einfluss verwendbar 
beziehungsweise tragbar sind. Zu diesem 
Zweck wird unter anderem ein Prüfgrund-
satz entwickelt, der auf die Prüfung von 
anwendungsbezogenen Kriterien von Son-
nenschutzmitteln (Sonnencreme) abzielt 
(siehe Infokasten 2). Diese Kriterien haben, 
anders als die zulassungsrelevanten Kri-
terien wie der Schutzfaktor oder der UV-
A-Schutz, einen Fokus auf Produkteigen-
schaften, die die Nutzung im beruflichen 
Bereich bislang erschwert oder verhindert 
haben. Dazu gehört unter anderem eine 
starke Staub- und Schmutzanhaftung an 

den auf der Haut verbleibenden Produkt-
resten oder eine dadurch reduzierte Griffig-
keit, sodass Werkzeuge nicht mehr sicher 
in der Hand gehalten werden können. Es 
muss daher sichergestellt werden, dass 
durch die Nutzung von Sonnenschutz-
mitteln, aber auch aller darüber hinaus 
zu ergreifenden Schutzmaßnahmen kei-
ne Gefährdung für Beschäftigte entsteht. 

Zukunftsthema: 
GENESIS-UV-Klima 

Der Klimawandel hat aufgrund unter-
schiedlicher atmosphärischer und mete-
orologischer Phänomene auch Auswir-
kungen auf die UV-Bestrahlung auf der 
Erdoberfläche. Dabei geht es nicht nur um 
Einflüsse in Zusammenhang mit der Ozon-
schicht, sondern auch um die Zunahme 
von wolkenfreien Tagen sowie der Anzahl 
von Sonnenstunden und den damit ein-
hergehenden Einfluss auf das menschli-
che Verhalten. Durch das Zusammenspiel 
all dieser Faktoren wird eine Zunahme 
der UV-Exposition in Beruf und Freizeit 
prognostiziert, die unweigerlich zu einer 
Erhöhung der Hautkrebs-Inzidenzen in 
der Allgemeinbevölkerung, insbesonde-
re auch zu einer Zunahme der BK-Fälle 
führen wird. 

Um diese Prognosen mit Blick auf den Kli-
mawandel beobachten und quantifizieren 
zu können, plant das IFA eine ergänzende 
GENESIS-UV-Messkampagne. Dabei soll 

Anforderungen an Sonnenschutzmittel 

Damit Sonnenschutzmittel für den Einsatz im beruflichen Kontext geeignet sind, sollten 
sie bestimmte Kriterien erfüllen, die über die zulassungsrelevanten Kriterien (Schutz-
faktor, UV-A-Schutz, Wasserfestigkeit) hinausgehen. Ein Prüfgrundsatz, der federführend 
durch das IFA auf Basis eines extern durchgeführten DGUV-geförderten Forschungs
projekts (DGUV-FF FB 0278) erstellt wird, soll nach Kundenauftrag zukünftig eine Produkt-
prüfung im Hinblick auf die anwendungsbezogenen Kriterien erlauben. Getestete Produk-
te können dann das Zertifikat der besonderen Eignung im beruflichen Kontext erhalten, 
was die Auswahl geeigneter Produkte im beruflichen Alltag erheblich erleichtern soll. 
Folgende Kriterien, die sowohl den Tragekomfort der Produkte berücksichtigen als auch 
sicherheitsrelevante Aspekte beinhalten, werden dabei abgeprüft und bewertet: 

• Absorptionszeit und Hautgefühl 
• Griffigkeit 
• Staubanhaftung 
• Augenreizung bei körperlicher Aktivität 
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der Fokus auf den hoch exponierten Be-
rufen liegen. Es soll erforscht werden, ob 
und wie sich die durch den Klimawandel 
prognostizierten erhöhten Strahlungsin-
tensitäten auf die individuelle Jahresbe-
strahlung der Beschäftigten auswirken. 
Dies geschieht im Vergleich zu den in den 
Jahren 2014 und 2015 erhobenen Messwer-
ten. Die Ergebnisse könnten dann wiede-
rum zur Validierung von Vorhersagemo-
dellen der UV-Bestrahlungsstärke auf der 
Erdoberfläche genutzt werden. Mit Blick 
auf die propagierten Schutzmaßnahmen 
vor solarer UV-Strahlung ist zudem eine 
parallele Erhebung zu deren Nutzung 
denkbar. 

Fazit 

Auch zehn Jahre nach Einführung der 
BK-Nr. 5103 sind die Erkrankungszahlen 
weiterhin hoch, ähnlich wie bei anderen, 
noch früher eingeführten Berufskrankhei-
ten wie der BK-Nr. 2301 „Lärm“. Innerhalb 
der nächsten Jahre und Jahrzehnte ist nicht 
mit einem Rückgang der UV-Strahlungsin-
tensität auf der Erdoberfläche zu rechnen, 
eher im Gegenteil. Gleichzeitig ist insbe-
sondere die konsequente Umsetzung pri-
märpräventiver Maßnahmen bisher noch 
äußerst lückenhaft. Demnach werden die 
aktuellen Erkrankungszahlen für hellen 
Hautkrebs vermutlich auf dem aktuell 

hohen Niveau verbleiben oder noch wei-
ter steigen. Insbesondere zeigen sich die 
protektiven Effekte der Primärprävention 
erst nach Jahrzehnten der konsequenten 
Aufklärung und Anwendung, was am Bei-
spiel australischer Präventionskampagnen 
deutlich wird. Deutschland ist jedoch erst 
in den Anfangsschritten zu einer solchen 
Entwicklung. 

Doch all dies ist kein Grund, den Kopf in 
den Sand zu stecken. Prävention zu sola-
rer UV-Strahlung ist kein Sprint, sondern 
ein Marathon. Das Ziel lohnt sich, doch 
daran müssen alle Interessensverbände 
mitarbeiten. � ←
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surements. In: J Eur Acad Dermatol Venereol, 
2016 Apr, 30 Suppl 3, S. 27–33. 
[13] Strehl, C.; Wittlich, M.: Hautkrebs durch 
natürliche UV-Strahlung. In: Zbl Arbeits-
med 71, S. 262–269 (2021). 
[14] Collins, L. G. et al.: The Cost-Effectiveness 
of Primary Prevention Interventions for Skin 
Cancer: An Updated Systematic Review. In: 
Appl Health Econ Health Policy 22, S. 685–
700 (2024). 

Schutz vor UV-Strahlung ist ein gesamtgesell-
schaftliches Thema, das sowohl im Beruf als auch 
in der Freizeit berücksichtigt werden sollte.“ 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4803
https://www.svlfg.de/statistik-geschaefts-rechnungsergebnisse-svlfg
https://genesisauswertung.ifa.dguv.de/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Zeitverwendung/_inhalt.html
https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/veranstaltung/bk-tage/2014/documents/08_drexler.pdf
https://www.baua.de/DE/Themen/Praevention/Koerperliche-Gesundheit/Berufskrankheiten/Dokumente?pos=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Soziales/Unfallversicherung/abschlussvermerk-des-asb.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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EVA-Mesothel: Früherkennung von 
Mesotheliomen 
Key Facts 

• Mesotheliome sind bösartige Tumoren der serösen Häute, vor allem des Brust-
fells und Bauchfells, die häufig infolge einer zurückliegenden Asbestexposition
auftreten 

• Trotz des seit 1993 in Deutschland bestehenden Verwendungsverbots für Asbest 
ist die Zahl der Mesotheliomerkrankungen weiterhin hoch

• Biomarker, die am Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der DGUV (IPA)
entwickelt wurden, dienen der weltweit ersten Etablierung einer Früherkennung
von Mesotheliomen

Autoren 

Dr. med. Ingolf Hosbach 
Dr. rer. nat. Georg Johnen 
Dr. rer. med. Dirk Taeger 
Dr. rer. nat. Daniel Weber 
Prof. Dr. med. Thomas Brüning 
Dr. rer. medic. Thorsten Wiethege 

Im Rahmen des Früherkennungsprogramms EVA-Mesothel werden die im IPA-Forschungsprojekt 
MoMar (Molekulare Marker) identifizierten Biomarker zur Sekundärprävention eingesetzt. 

M esotheliome sind bösartige Tu-
moren, die meist im Bereich 
des Brustfells (Pleura) und des 

Bauchfells (Peritoneum) und sehr häufig 
infolge einer zurückliegenden Exposition 
gegen Asbest auftreten. Deswegen werden 
Mesotheliome auch als Signaltumoren für 
eine frühere Asbestexposition bezeichnet. 
Sie treten bei beruflich gegenüber Asbest 
exponierten Personen mit einer als Berufs-
krankheit anerkannten Asbeststaublun-
generkrankung (Asbestose) oder durch 
Asbeststaub verursachte Erkrankungen 
der Pleura (BK-Nr. 4103) rund 18-mal häu-
figer auf als in der Allgemeinbevölkerung.[1] 
Weniger als die reine Expositionsdauer 
scheint die kumulative Höhe der Exposi-
tion über die Jahre von Bedeutung zu sein. 
Zusätzlich scheinen insbesondere kurze, 
aber intensive Expositionen zum gehäuf-
ten Auftreten von Mesotheliomen beizutra-
gen. Bei einer kumulativen Exposition von 
weniger als zehn Faserjahren sterben die 
Betroffenen im Vergleich zur Allgemeinbe-
völkerung bereits viermal so häufig an ei-
nem Mesotheliom. Bei über 40 Faserjahren 
ist die Mortalität sogar 23-mal so hoch.[2] 
Insgesamt sind Mesotheliome zusammen 
mit den asbestassoziierten Lungen- oder 

Pleuraveränderungen (BK-Nr. 4103) und 
dem asbestassoziierten Lungenkrebs (im 
Wesentlichen BK-Nr. 4104) für fast zwei 
Drittel aller durch eine Berufskrankheit 
bedingten Todesfälle in Deutschland ver-
antwortlich. Rund 1.300 Versicherte ver-
starben 2023 an den Folgen einer asbestbe-
dingten Berufskrankheit – rund 650 davon 
an einem Mesotheliom.[3] 

Zahl der Mesotheliom
erkrankungen weiterhin hoch 

Trotz des in Deutschland seit 1993 gelten-
den Asbest-Verwendungsverbotes bewegt 
sich die Zahl der Mesotheliomerkrankun-
gen weiterhin auf hohem Niveau. Grund 
hierfür sind zum einen die langen Latenz-
zeiten. Möglicherweise spielen auch Ex-
positionen im Rahmen von Abrissarbeiten 
und Sanierungen von asbestbelasteten 
Gebäuden, die noch in der Zeit vor dem 
Verwendungsverbot von Asbest errich-
tet wurden, eine Rolle. Schätzungsweise 
20 Millionen Tonnen Asbestzement sind 
derzeit noch in älteren Gebäuden verbaut. 

Da die Primärprävention von Mesothe-
liomen angesichts fehlender „unbedenk

licher“ Asbestkonzentrationen in der 
Atemluft und langer Latenzzeiten von bis 
zu 50 Jahren ihre Grenzen hat, kommt der 
Sekundärprävention eine besondere Be-
deutung zu. Mesotheliome werden in der 
Regel erst in späten Stadien entdeckt, so-
dass eine Behandlung schwierig ist. Im 
Falle von Mesotheliomen gibt es – im Ge-
gensatz zur Darmkrebsvorsorge – keine be-
kannten Krebsvorläufer, die entfernt wer-
den könnten. Der Fokus der Maßnahmen 
muss daher auf der frühzeitigeren Erken-
nung von Mesotheliomen in anfänglichen 
Entwicklungsstadien liegen, um – ähnlich 
der Brustkrebsvorsorge – aufgrund von 
frühzeitigeren Behandlungsansätzen den 
Therapieerfolg optimieren zu können. 

Früherkennung von Mesothelio-
men ist herausfordernd 

Es gehört zu den Besonderheiten von 
Mesotheliomen, dass sich klinische Sym-
ptome erst sehr spät entwickeln und die 
Tumoren deswegen vergleichsweise sel-
ten im Anfangsstadium erkannt werden. 
Bislang werden nur rund 15 Prozent der 
Mesotheliome in einem frühen Stadium 
(T1) diagnostiziert.[4] Eine frühe klinische 
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Erkennung erfolgt bisher meist nur dann, 
wenn die Tumoren einen Pleuraerguss ent-
wickeln, der per Ultraschall oder radiologi-
scher Diagnostik nachgewiesen wird. Das 
ist jedoch gerade im Anfangsstadium er-
fahrungsgemäß selten der Fall und daher 
im Rahmen eines Früherkennungspro-
gramms nicht sinnvoll einsetzbar. 

Auch die in der Lungenkrebsfrüherken-
nung etablierte Diagnostik mit hochauf-
lösenden Niedrig-Dosis-Computertomo-
grafien (LD-HRCT) bietet keinen Nutzen 
bei der Früherkennung der anfangs sehr 
flach wachsenden Mesotheliome. Keine der 
führenden nationalen und internationa-
len Leitlinien empfiehlt daher den Einsatz 
radiologischer Verfahren zur Früherken-
nung von Mesotheliomen außerhalb von 
Studien. 

Biomarker zur Früherkennung 

An dieser Stelle zahlen sich die langjäh-
rige Forschung zu molekularen Markern 
am IPA und die Unterstützung der Berufs-
genossenschaft Holz und Metall (BGHM), 
der Berufsgenossenschaft Energie Textil 
Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM), der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG BAU), der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI), 
der Berufsgenossenschaft Handel und Wa-
renlogistik (BGHW) und der Berufsgenos-

senschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik 
Telekommunikation (BG Verkehr) als die 
zahlenmäßig am häufigsten betroffenen 
Unfallversicherungsträger aus. Um Biomar-
ker zur Früherkennung zu entwickeln und 
validieren zu können, werden Proben von 
frühen Tumorstadien benötigt. Bei den sel-
tenen Mesotheliomen ist dies nur zu er-
reichen, wenn viele Personen mit einem 
hohen Risiko, zum Beispiel Exponierte mit 
einer Asbestose oder ähnlichen gutartigen 
asbestbedingten Erkrankungen, über meh-
rere Jahre regelmäßig untersucht werden 
und Blutproben abgeben. In der MoMar-
Studie traten bei mehr als 2.700 Teilneh-
menden während der Studiendauer von elf 
Jahren 40 Mesotheliome neu auf und von 
den meisten sind Blutprobenverläufe bis 
kurz vor der Diagnose verfügbar und in der 
Biobank des IPA eingelagert. So können 
auch zukünftig weitere Marker-Kandidaten 
validiert werden. Durch die Kombination 
von Calretinin und Mesothelin als blutba-
sierte Biomarker konnte in der MoMar-Stu-
die gezeigt werden, dass in fast der Hälfte 
der Fälle Mesotheliome durch eine einfa-
che Blutentnahme ohne Strahlenbelastung 
bis zu einem Jahr vor der klinischen Dia-
gnose entdeckt werden können.[5] Dies ist 
umso bedeutender, als bislang die meisten 
Mesotheliom-Betroffenen innerhalb eines 
Jahres nach Erstdiagnose versterben.[6] So 
kann aber ein frühzeitiger Therapiebeginn 
ermöglicht werden. 

EVA-Mesothel erfolgreich 
gestartet 

Diese Erkenntnisse wurden seit April 2023 
im erweiterten Vorsorgeangebot zur Früh-
erkennung von Mesotheliomen „EVA-Me-
sothel“ in großen Teilen Nordrhein-West-
falens im Rahmen eines Pilotprojekts für 
die Versicherten von BGHM, BG ETEM, 
BG BAU, BG RCI und BGHW in die Praxis 
umgesetzt. Ziel war es, die Abläufe und 
verschiedenen Schnittstellen zu erproben. 

Im Rahmen der internen Qualitätskont-
rolle der beteiligten Unfallversicherungs-
träger liegen nun die ersten vielverspre-
chenden Ergebnisse der Pilotphase vor. 
Mit Stand Juli 2024 hatten 688 versicherte 
Personen von ihren Unfallversicherungs-
trägern ein Angebot zum ärztlichen Be-
ratungsgespräch erhalten. Von diesen 
haben 343 Versicherte teilgenommen, so-
dass zusammen mit den ersten erneuten 
„Wiederholern“ nach einem Jahr aktuell 
377 Blutproben zur Biomarker-Messung 
vorlagen. Unter den auffälligen Biomar-
ker-Befunden wurden mittels der weiter-
führenden Diagnostik zwei Mesothelio-
me erkannt. Bei einem Patienten wurde 
das Mesotheliom in einem relativ frühe-
ren Stadium entdeckt. Er könnte von der 
kürzlich etablierten neuen Immunthera-
pie-Kombination Nivolumab und Ipilimu-
mab profitieren.[7] 

In der MoMar-Studie konnte gezeigt werden, dass 
in fast der Hälfte der Fälle Mesotheliome durch eine 
einfache Blutentnahme ohne Strahlenbelastung bis 
zu einem Jahr vor der klinischen Diagnose entdeckt 
werden können.“ 
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Die Anzahl der entdeckten Mesotheliom-
Fälle liegt über den vorab statistisch er-
mittelten Erwartungen. Das liegt nach wis-
senschaftlicher Einschätzung vermutlich 
daran, dass bei einem neu sich etablieren-
den Früherkennungsprogramm zusätzlich 
zu den jährlich neu entstehenden Mesothe-
liomen auch ältere Mesotheliome zunächst 
mitentdeckt werden. 

Forschung zahlt sich für die 
Prävention aus 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen eindrucks-
voll, dass das Verfahren einer Früherken-
nung von Mesotheliomen mittels Biomar-
kern in der Praxis einsetzbar ist. Zurzeit wird 
eine bundesweite Ausrollung von EVA-Me-
sothel vorbereitet. Damit wäre Deutschland 

das erste Land, das eine Biomarker-gestützte 
Früherkennung von Mesotheliomen für eine 
Risikogruppe flächendeckend einführen 
würde. Im Rahmen einer internationalen Ko-
operation erfolgt derzeit auch ein Einsatz der 
Biomarker in Mexiko. Eine umfangreichere 
Anwendung könnte sich zudem durch eine 
Kooperation zwischen der Europäischen 
Union (unter Beteiligung der DGUV) und der 
Volksrepublik China ergeben, da auch dort 
ein Interesse am Aufbau einer Früherken-
nung für Asbestexponierte besteht. 

Die erzielten Ergebnisse sind ein Beleg da-
für, dass bezüglich Berufskrankheiten eine 
aufwendige und zeitintensive Forschung 
notwendig ist, um schließlich eine praxis-
taugliche Anwendung für die Prävention 
zur Verfügung zu stellen. � ←

Zusammensetzung der DGUV-Pro-
jektgruppe Mesotheliomtherapie 

Die DGUV-Projektgruppe Mesotheliom-
therapie setzt sich zusammen aus (in 
alphabetischer Reihenfolge der Nach-
namen): 

Andreas Altena, BG ETEM 
Michael Büschke, BG BAU 
Melanie Duell, DGUV 
Dr. med. Ingolf Hosbach, IPA, Leiter der 
Projektgruppe 
Andrea im Sande, BGHM 
Dr. rer. nat. Georg Johnen, IPA 
Ruth Macke, BG RCI 
Frank Spenner, BG HM 
Dr. rer. med. Dirk Taeger, IPA 
Dr. rer. nat. Daniel Weber, IPA 
Dr. rer. medic. Thorsten Wiethege, IPA 
Simone Wouterse, BGHW 

Fußnoten 
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treatment of unresectable malignant pleural 
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Deutschland wäre das erste Land, das eine Biomarker-
gestützte Früherkennung von Mesotheliomen für eine 
Risikogruppe flächendeckend einführen würde.“ 
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Schmerzmedizin und Angebote in 
BG Kliniken und Unfallbehandlungsstellen 
Key Facts 

• Komplexe Problemstellungen erfordern interdisziplinäres Arbeiten
• Diagnostische Abklärung zum Unfallzusammenhang ist unverzichtbar
• Biopsychosoziale Aspekte helfen im Umgang mit Schmerzen und Kontextfaktoren

Autorin 

Dr. med. Tanja Burkhardt 

Die multifaktorielle Natur chronischer Schmerzen, die oft durch eine Mischung aus körperlichen, 
psychischen und sozialen Faktoren bedingt ist, erfordert einen umfassenden und multidisziplinä-
ren Therapieansatz. Der multimodalen Schmerztherapie kommt eine zentrale Rolle zu, da sie auf 
eine ganzheitliche Behandlung abzielt. 

D ie Behandlung chronischer Schmer-
zen ist aus mehreren Gründen 
schwierig. Erstens liegt die Schwie-

rigkeit in der subjektiven Natur von Schmerz, 
der nicht objektiv gemessen werden kann. 
Schmerz ist ein persönliches Erlebnis, das 
durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst 
wird, darunter körperliche Verletzungen, 
psychische Verfassung, soziale Umfeld-
bedingungen und frühere Schmerzerfah-
rungen. Zweitens kann die psychologische 
Komponente von Schmerz, einschließlich 
Angst, Depression und Katastrophisieren, 
die Schmerzempfindung verstärken und 
die Therapie erschweren. Zudem führt die 
Chronifizierung von Schmerzen oft zu Ver-
änderungen im zentralen Nervensystem, 
die den Schmerz als Sinneswahrnehmung 
selbstständig aufrechterhalten und die Hei-
lung weiter erschweren. 

Kontextfaktoren spielen in diesem Prozess 
eine entscheidende Rolle. Dazu gehören 
psychosoziale Faktoren wie Stress, Arbeits-
platzbedingungen, soziale Unterstützung 
und familiäre Dynamiken, aber auch kul-
turelle und wirtschaftliche Aspekte. Diese 
Faktoren können sowohl die Entstehung 
als auch die Aufrechterhaltung chronischer 
Schmerzen beeinflussen. Eine erfolgreiche 

Therapie muss daher individuell angepasst 
werden und die spezifischen Lebensum-
stände und psychosozialen Faktoren der 
Betroffenen berücksichtigen. 

Multimodale Schmerztherapie 

Die multimodale Schmerztherapie verfolgt 
das Ziel, durch die Kombination verschie-
dener therapeutischer Ansätze eine umfas-
sende und effektive Schmerzbehandlung 
zu ermöglichen. Sie integriert medizini-
sche, rehabilitative, psychologische und 
soziale Maßnahmen, um die verschiedenen 
Dimensionen von Schmerz anzusprechen. 
Durch die Kombination von medikamentö-
ser Behandlung, physikalischer Therapie, 
psychotherapeutischer Unterstützung und 
edukativen Maßnahmen wird ein ganzheit-
licher Ansatz verfolgt, der auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Patientinnen und 
Patienten abgestimmt ist. 

Besonders wichtig ist hierbei die Berück-
sichtigung der oben genannten Kontext-
faktoren, die in die Behandlung aktiv 
einbezogen werden müssen. Psycholo-
gische Interventionen wie kognitive Ver-
haltenstherapie oder Achtsamkeitstrai-
ning können helfen, negative Denkmuster 

und Stress abzubauen, die zur Schmerz-
wahrnehmung beitragen. Physio-, Ergo-
therapie und Bewegungstherapie zielen 
darauf ab, die körperliche Funktion zu 
verbessern und das Schmerzverhalten 
positiv zu beeinflussen. Zusätzlich tragen 
edukative Programme dazu bei, das Ver-
ständnis für die Schmerzproblematik zu 
verbessern und die Betroffenen zu einem 
aktiven Umgang mit ihren Schmerzen zu 
befähigen. 

Schmerztherapeutische 
Angebote in den BG Kliniken 

Die BG Kliniken der gesetzlichen Unfall-
versicherung bieten neben ambulanten 
allgemein-schmerzmedizinischen Sprech-
stunden analog einer Praxis und einer 
interdisziplinären CRPS-Sprechstunde 
(CRPS = Komplexes Regionales Schmerz-
syndrom) auch spezialisierte schmerzthe-
rapeutische Programme an, die auf die 
Bedürfnisse von Patientinnen und Pa-
tienten mit chronischen Schmerzen ab-
gestimmt sind. 

Dabei steht ein multimodaler schmerzthe-
rapeutischer Ansatz nach dem biopsycho-
sozialen Modell im Vordergrund. Im Set-
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ting der Unfallversicherungsträger finden 
im Unterschied zu anderen Anbietern die 
Therapien mit einem höheren Maß an Ein-

zeltherapien statt und sind daher stärker 
auf die individuellen Bedürfnisse der Ver-
sicherten zugeschnitten. 

Multimodale stationäre 
Schmerzrehabilitation (SSR) 

Im Rahmen der stationären multimodalen 
Schmerzrehabilitation werden die Versi-
cherten in einem interdisziplinären Setting 
behandelt, das eine enge Zusammenarbeit 
zwischen „Schmerz“-Ärzten und -Ärztinnen, 
Psychologen, Psychologinnen, den Fachleu-
ten der Rehabilitationsabteilung und weite-
ren chirurgischen und nicht chirurgischen 
Fachdisziplinen ermöglicht. Diese Program-
me sind intensiv und umfassen in der Regel 
einen mehrwöchigen Aufenthalt. In dieser 
Zeit erhalten die Versicherten eine indivi-
duell abgestimmte Therapie. Der stationä-
re Aufenthalt ermöglicht es, auch schwere 
Fälle adäquat zu behandeln, die ambulant 
nicht ausreichend versorgt werden können. 

Stationäre interdisziplinäre 
Schmerzabklärung (SIS) 

Neben der Therapie spielt die Diagnostik 
eine zentrale Rolle. In den BG Kliniken wird 
eine umfassende stationäre interdiszipli-
näre Schmerzabklärung angeboten, um die Abbildung 1: Das multimodale Prinzip der Schmerzrehabilitation 
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Abbildung 2: Leistungen der Fachabteilungen in der multimodalen stationären Schmerzrehabilitation 

Q
ue

lle
: D

r. 
m

ed
. T

. B
ur

kh
ar

dt
, B

G
 U

nf
al

lk
lin

ik
 F

ra
nk

fu
rt

 /
 G

ra
fik

: k
le

on
st

ud
io

.c
om

Psycho 
Gedanken, Gefühle
Stimmung, Verhalten 

Sozial 
Arbeit, Familie

Freizeit, Kontakte

Schmerz 

Bio 
Muskulatur, Gelenke

Hormone, Nerven

Rehaabteilung 
•	 ���indiv. Einzeltherapien  

(Ergo/Physio/Sport/Massage)
•	 Prothesentraining 
•	 spez. Handtherapie 
•	 Ernährungsberatung 
•	 Entspannungsverfahren (Yoga) 

Rehamanagement 
•	 Teilhabe 
•	 Rehaplan 

Psychotherapie 
•	 mind. 1 Einzelsitzung/Wo. 
•	 Gruppentherapien 
•	 Entspannungsverfahren (PMR, AT) 
•	 Biofeedback 
•	 Testverfahren 
•	 Fahrtauglichkeit 

Schmerzmedizin 
• 
• 
• 
• Medikamente/Entzüge 

Multidiszipl. Austausch 
apparative Untersuchungen 
mind. 2 Visiten/Wo. 

• 
• 
• Katheterverfahren 

Triggerpunkttherapie 
Neuraltherapie 
Blutegel/Qutenza®/Botox 

• manuelle Therapie 
• Akupunktur/Dryneedeling/Taping 
• 

Pflege 
+ z. B. 
•	 Aromatherapie 
•	 Ohrakupunktur

Interdisziplinäre 
Visiten 
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genauen Ursachen der Beschwerden zu er-
mitteln und individuelle Therapiekonzepte 
zu entwickeln. Diese Abklärung umfasst 
eine detaillierte Anamnese, körperliche 
Untersuchungen, bildgebende Verfah-
ren, psychologische Assessments sowie 
die Möglichkeit, die Versicherten bei Be-
darf in Spezialabteilungen (zum Beispiel 
Fußchirurgie, Sportorthopädie, Hand- und 
plastische Chirurgie, septische Chirurgie, 
technische Orthopädie, Bewegungslabor) 
vorzustellen. Das Ziel ist es, gemeinsam im 
Team ein umfassendes Bild der Schmerzsi-
tuation des Patienten oder der Patientin zu 
erhalten, um eine maßgeschneiderte The-
rapieempfehlung geben zu können. Grund-
sätzlich kann/sollte eine SIS einer geplan-
ten stationären Maßnahme vorauslaufen. 

Ambulante interdisziplinäre 
Schmerzabklärung (AIS) 

Ergänzend zur stationären Abklärung bie-
ten die BG Kliniken ambulante interdiszi-
plinäre Schmerzabklärungen an. Dieses 
Angebot richtet sich an die Berufsgenos-
senschaften und Unfallkassen und ist 

für Versicherte gedacht, deren komplexe 
Krankheitsgeschichte eine umfassende Di-
agnostik und Therapieplanung erfordert. 
Die ambulante Abklärung umfasst ähnli-
che diagnostische Maßnahmen wie die sta-
tionäre Abklärung, jedoch in einem zeitlich 
und organisatorisch angepassten Rahmen. 

Schlussfolgerung 

Die multimodale Schmerztherapie stellt ei-
nen integralen Bestandteil der Behandlung 
chronischer Schmerzen dar, der den vielfäl-
tigen Ursachen und Einflussfaktoren gerecht 
wird. In den BG Kliniken wird dieser Ansatz 
konsequent umgesetzt, um eine umfassende 
und individuelle Versorgung der Versicher-
ten sicherzustellen. Durch die Kombination 
aus stationären und ambulanten Angeboten 
sowie der Einbeziehung von Kontextfaktoren 
in die Therapieplanung wird eine nachhal-
tige Verbesserung der Lebensqualität und 
Schmerzbewältigung angestrebt. Dies zeigt, 
dass eine erfolgreiche Schmerztherapie weit 
über die rein medizinische Behandlung hin-
ausgeht und eine enge Verzahnung verschie-
dener therapeutischer Disziplinen erfordert. 

Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 

Ein zentraler Aspekt der multimodalen 
Schmerztherapie ist die enge Zusammen-
arbeit verschiedener Fachdisziplinen unter 
Leitung der Schmerzmediziner und -medi-
zinerinnen. Zu diesem Kreis zählen Fach-
leute verschiedener Fachrichtungen wie 
Physio- und Sporttherapie, Ergotherapie 
und Psychologie. Diese interdisziplinäre 
Teamarbeit ermöglicht eine ganzheitli-
che Betrachtung des Patienten oder der 
Patientin und die Abstimmung der unter-
schiedlichen Therapieansätze. Regelmäßi-
ge Teamgespräche und Fallbesprechungen 
sind dabei von großer Bedeutung, um den 
Behandlungsfortschritt zu evaluieren und 
gegebenenfalls Anpassungen im Therapie-
plan vorzunehmen. 

Indikationen 

Die multimodale Schmerztherapie inner-
halb der gesetzlichen Unfallversicherung 
wird vor allem bei Versicherten eingesetzt, 
die unter chronischen, therapieresistenten 

Abbildung 3: Inhalte der ambulanten interdisziplinären Schmerzabklärung (AIS) und der stationären interdisziplinären Schmerz-
abklärung (SIS) 
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Schmerzen leiden. Betroffene, die bereit 
sind, aktiv an ihrer Therapie mitzuwirken 
und eine langfristige Veränderung ihrer 
Lebensweise anzustreben, profitieren am 
meisten von der multimodalen Schmerz-
therapie. 

Allgemeine Wirksamkeit und 
Evidenzlage 

Die grundsätzliche Wirksamkeit der mul-
timodalen Schmerztherapie ist in zahl-
reichen Studien belegt. Insbesondere bei 
chronischen Rückenschmerzen und Fibro-
myalgie konnte gezeigt werden, dass eine 
multimodale Therapie deutlich effektiver 
ist als eine rein medikamentöse oder mono-
disziplinäre Behandlung. Patienten und 
Patientinnen berichten über eine signifi-
kante Schmerzreduktion, eine verbesserte 
körperliche Funktion und eine gesteigerte 
Lebensqualität. 

Eine systematische Übersichtsarbeit der 
Cochrane Collaboration aus dem Jahr 2019 
zeigt, dass die multimodale Schmerzthe-
rapie bei chronischen Schmerzen im Ver-
gleich zu Standardbehandlungen zu einer 
besseren Schmerzkontrolle und einer höhe-
ren Patientenzufriedenheit führt. Darüber 
hinaus konnte in verschiedenen Studien 
nachgewiesen werden, dass multimodale 

Ansätze auch langfristig zu einer Reduk-
tion von Schmerzmitteln führen können, 
was das Risiko von Nebenwirkungen und 
Abhängigkeiten verringert. 

Allgemeine Herausforderungen 
und Zukunftsperspektiven 

Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit 
ist die multimodale Schmerztherapie mit 
verschiedenen Herausforderungen kon-
frontiert. Eine der größten Hürden ist die 
Finanzierung der Therapie, da diese in 
vielen Gesundheitssystemen nicht aus-
reichend abgedeckt ist. Die aufwendige 
interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
die lange Therapiedauer erfordern erheb-
liche Ressourcen, die nicht immer zur Ver-
fügung stehen. Zudem ist die Verfügbarkeit 
von multimodalen Schmerztherapieein-
richtungen regional unterschiedlich, was 
den Zugang für viele Patienten und Patien-
tinnen erschwert. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die indivi-
duelle Anpassung der Therapie. Da jeder 
Mensch unterschiedliche Bedürfnisse und 
Voraussetzungen mitbringt, ist eine stan-
dardisierte Therapie oft nicht zielführend. 
Zukünftig wird es daher vermehrt darum 
gehen, personalisierte Therapieansätze zu 
entwickeln, die noch stärker auf die spezi-
fischen individuellen Anforderungen der 
Patienten und Patientinnen eingehen. 

Die Weiterentwicklung der multimodalen 
Schmerztherapie könnte zudem durch den 
Einsatz moderner Technologien unter-

stützt werden. Telemedizinische Ansätze 
und digitale Gesundheitsanwendungen 
könnten helfen, die Therapie flexibler zu 
gestalten und auch in ländlichen Gebie-
ten zugänglich zu machen. Zudem könn-
ten digitale Schmerz-Tagebücher und Apps 
zur Schmerzbewältigung einen wertvollen 
Beitrag zur Selbstkontrolle und zur Verstär-
kung der Therapieeffekte leisten. 

Fazit 

Die multimodale Schmerztherapie stellt 
einen wirkungsvollen und ganzheitli-
chen Ansatz zur Behandlung chronischer 
Schmerzen dar und schließt auch die 
Versicherten mit ein, die aufgrund ihrer 
schmerzhaften Beschwerden ungeeignet 
sind für andere stationäre muskuloskelet-
tale Rehaverfahren der gesetzlichen Unfall-
versicherung wie BGSW (Berufsgenossen-
schaftliche Stationäre Weiterbehandlung) 
oder KSR (Komplexe Stationäre Rehabili-
tation). Durch die Kombination verschie-
dener Therapieformen und die enge inter-
disziplinäre Zusammenarbeit können nicht 
nur die Schmerzen selbst, sondern auch 
die damit verbundenen psychischen und 
sozialen Beeinträchtigungen effektiver be-
handelt werden als im ambulanten Setting. 

Unter den Aspekten der Diagnostik und 
des multidisziplinären Ansatzes ist die Im-
plementierung der beiden oben genannten 
Assessments sicher ein guter Weg, um die 
individuellen Bedürfnisse der Versicherten 
im Heilverfahren zukünftig noch besser ab-
bilden zu können. � ←

Neue Entgelte im ambulanten Bereich 

Um die Versorgung von gesetzlich Unfallversicherten mit Schmerzsyndromen auch im 
niedergelassenen Bereich zu unterstützen, ist ab dem 1. Juli 2024 die Abrechnung von 
neuen Entgelten zur Behandlung dieser Versichertengruppe in ambulanten schmerz­
medizinischen Praxen möglich (Nr. 6000 ff. UV-GOÄ). 

Zielgruppe sind Versicherte, bei denen eine Chronifizierung vermieden werden soll, oder 
Patientinnen und Patienten, bei denen trotz vorliegender Schmerzsyndrome eine beruf­
liche oder soziale Wiedereingliederung angestrebt wird. 

Die Abrechnung der neuen Entgelte ist auf ambulante Schmerzmedizinerinnen und 
Schmerzmediziner begrenzt, die nachweisen, dass sie die Anforderungen an die Qualitäts­
vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V erfüllen. (Dr. Ute Polak) 

Zukünftig wird es ver-
mehrt darum gehen, 
personalisierte The-
rapieansätze zu ent-
wickeln, die noch 
stärker auf die spezi-
fischen individuellen 
Anforderungen der 
Patienten und Pati-
entinnen eingehen.“ 
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Folgen der Pandemie: Psychische 
Beanspruchungen bei Beschäftigten 
Key Facts 

• Die SARS-CoV-2-Pandemie führte zu einem kurzfristigen Anstieg der
psychischen Beanspruchung 

• Modifizierbare Risikofaktoren zur Prävention psychischer Belastungen bei
Beschäftigten bestehen auch nach der Pandemie

• Die Minimierung von Einsamkeit am Arbeitsplatz und eine gezielte Unter
stützung etwa bei Konflikten zwischen Arbeit und Privatleben, Angststörungen
oder Depressionen könnten die Resilienz der Beschäftigten stärken

Autorin und Autoren 

Dr. Swaantje Casjens 
Dr. Dirk Taeger 
Prof. Dr. Thomas Brüning 
Prof. Dr. Thomas Behrens 

Eine IPA-Studie im ersten Jahr der SARS-CoV-2-Pandemie zeigte, dass Beschäftigte auch außer-
halb des besonders betroffenen Gesundheitssektors einer erhöhten psychischen Belastung aus-
gesetzt waren. Dieselben Beschäftigten wurden 22 Monate später erneut befragt, um die lang
fristigen Folgen der Pandemie zu untersuchen. 

W ährend der Pandemie zielten Ar-
beitsschutzmaßnahmen haupt-
sächlich darauf ab, Kontakte zu 

reduzieren, um das Infektionsrisiko am 
Arbeitsplatz zu reduzieren. Dies konnte 
jedoch zu Isolation, Einsamkeit und psy-
chischen Belastungen führen. Studien in 
der deutschen Allgemeinbevölkerung und 
bei Beschäftigten aus verschiedenen Be-
rufsgruppen zeigten eine Zunahme von De-
pressions- und Angstsymptomen.[1] Neben 
den besonders stark betroffenen Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen wurden auch 
negative Auswirkungen unter anderem bei 
pädagogischen Fachkräften oder Beschäf-
tigten im Einzelhandel und Finanzsektor 
festgestellt.[2] 

Basis- und Folgebefragung 

Zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 
führte das Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der DGUV, Institut der 
Ruhr-Universität Bochum (IPA) eine On-
line-Befragung unter 1.545 Beschäftigten 
aus den Branchen Industrie, öffentlicher 
Dienst, Personennahverkehr, Finanz-

wesen und Einzelhandel durch. Diese 
wurden mit Unterstützung der Berufsge-
nossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI), der Verwaltungs-Be-
rufsgenossenschaft (VBG), der Berufsge-
nossenschaft Handel und Warenlogistik 
(BGHW) und der Unfallkasse Hessen rek-
rutiert. Die Ergebnisse der Basisbefragung 
zum Zeitpunkt der ersten Welle (t-1, retro-
spektiv) und zwischen dem Höhepunkt der 
zweiten Welle und dem Ende der dritten 
Welle (t-2) zeigten, dass insbesondere Be-
schäftigte mit einem höheren beruflichen 
SARS-CoV-2-Infektionsrisiko stärker psy-
chisch belastet waren.[3] 

Im November 2022 lud das IPA 563 Teil-
nehmende, die einer Folgebefragung zu-
gestimmt hatten, per E-Mail erneut ein. Bis 
Januar 2023 nahmen 260 Personen teil, de-
ren Daten ausgewertet werden konnten. 
Die Folgebefragung umfasste eine Erhe-
bung zur fünften Welle (t-3, retrospektiv 
zur Omikron-Welle Anfang 2022) und Ende 
2022 (t-4). Beide Umfragen fanden in Ko-
operation mit dem Institut für Arbeit und 
Gesundheit der DGUV (IAG) statt. 

Rückgang der psychischen 
Beanspruchung 

Die Daten zeigten, dass die psychische Be-
anspruchung der Beschäftigten im Verlauf 
der Pandemie zunächst zunahm, sich je-
doch im weiteren Verlauf wieder reduzierte 
(Abbildung 1). Insbesondere Beschäftigte 
mit hohem beruflichem SARS-CoV-2-Infek-
tionsrisiko wie etwa pädagogische Fach-
kräfte, Fachkräfte der sozialen Arbeit oder 
Beschäftigte im Einzelhandel, aber auch 
Beschäftigte mit einem potenziell erhöhten 
beruflichen Risiko wie etwa Personal der 
öffentlichen Verwaltung, Bankangestellte 
oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
solche, die bereits vor der Pandemie an 
einer Angststörung oder Depression lit-
ten, wiesen eine höhere psychische Be-
lastung auf. 

Zu Pandemiebeginn gaben 89 Prozent der 
Teilnehmenden reduzierte Kontakte am Ar-
beitsplatz an. Gegen Ende der Pandemie 
waren es nur noch 63 Prozent. Der Anteil 
der Personen, die unter einem mangeln-
den Austausch mit Kolleginnen und Kolle-
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Abbildung 1: Psychische Beanspruchung in Abhängigkeit vom beruflichen SARS-CoV-2-Infektionsrisiko und dem Vorliegen einer 
diagnostizierten Angststörung oder Depression (AD-Diagnose) zu vier Erhebungszeitpunkten 
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Legende zur Grafik: 

t-1: Basisbefragung zum Zeitpunkt der ersten Welle / t-2: Basisbefragung zum Zeitpunkt der zweiten und dritten Welle / 
t-3: Folgebefragung zur fünften Welle, inklusive der Omikron-Welle / t-4: Folgebefragung Ende 2022 / AD = Angst und Depression 
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Psychische Beanspruchung durch SARS-CoV-2 
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gen am Arbeitsplatz litten, sank ebenfalls. 
Auch berichteten die Teilnehmenden im 
Pandemieverlauf zunehmend seltener über 
Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben. 
Dennoch blieb die Häufigkeit von chroni-
schem arbeitsbedingtem Stress bei etwa 
60 Prozent konstant. Der Anteil der Be-
schäftigten, die sich an ihrem Arbeitsplatz 
ausreichend vor einer Infektion geschützt 
fühlten, nahm jedoch ab und sank gegen 
Ende der Pandemie auf 65 Prozent. Ins-
besondere Beschäftigte mit hohem beruf-
lichem Infektionsrisiko fühlten sich nicht 
angemessen am Arbeitsplatz geschützt 
(59 Prozent). 

Augenmerk auf besonders 
gefährdete Gruppen richten 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf Be-
schäftigte gelegt, die bereits vor der Pande-
mie an einer Angststörung oder Depression 
litten. Bei 42 Teilnehmenden (16 Prozent) 
war dies der Fall. Diese Gruppe, die zu 
71 Prozent aus Frauen bestand, berichte-
te von einem höheren Maß an Konflikten 

zwischen Arbeit und Privatleben und fühlte 
sich mit 43 Prozent seltener bei der Arbeit 
ausreichend vor einer Infektion geschützt. 
Sie litten zudem häufiger unter chroni-
schem arbeitsbedingtem Stress (79 Pro-
zent) und wiesen ein überdurchschnitt-
lich hohes berufliches Engagement auf. 

Tendenziell erhöhte Risiken für stärker 
ausgeprägte Depressions- und Angstsym-
ptome zeigten sich bei Beschäftigten mit 
hohem oder potenziell erhöhtem beruf-
lichem Infektionsrisiko im Vergleich zu 
Personen ohne erhöhtes Infektionsrisiko. 
Ein geringes Maß an Unterstützung durch 
Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzte 
und eine möglicherweise damit verbunde-
ne Einsamkeit war mit schwereren Symp-
tomen verbunden. Fortbestehende Risiko-
faktoren für eine höhere Symptomschwere 
waren Work-Privacy-Konflikte, ein als un-
zureichend wahrgenommener Schutz vor 
SARS-CoV-2 am Arbeitsplatz und ein über-
durchschnittlich hohes Engagement bei 
der Arbeit. Als stärkster Risikofaktor erwies 
sich eine bereits vor der Pandemie diagnos-

tizierte Angststörung oder Depression. Eine 
umfassende Darstellung der Studienergeb-
nisse wurde international veröffentlicht.[4] 

Psychosoziale Risiken 
berücksichtigen 

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen 
die Bedeutung arbeitsbedingter psycho-
sozialer Risiken für das Wohlbefinden der 
Beschäftigten. Die geringere psychische 
Belastung in der Folgebefragung im Ver-
gleich zur Basiserhebung deutet darauf 
hin, dass die Auswirkungen der Pandemie 
auf Angst- und Depressionssymptome in 
der Regel vorübergehend waren. Dennoch 
sollten Unternehmen weiterhin die soziale 
Interaktion unter den Beschäftigten stär-
ken, um deren psychische Gesundheit zu 
schützen. Bei Konflikten zwischen Arbeit 
und Privatleben sowie bei bekannter Dia-
gnose einer Angststörung oder Depression 
sollten individuelle Hilfsangebote bereit-
gestellt werden. � ← 

Fußnoten 

[1] Dragano N. et al.: Increase in Mental Disorders During the COVID-19 Pandemic-The Role of Occupational and Financial Strains. In: Dtsch Ärztebl 
Int. 2022, 119, S. 179–187. 
[2] Rhodes S. et al.: Occupational differences in SARS-CoV-2 infection: analysis of the UK ONS COVID-19 infection survey. In: J Epidemiol Commu-
nity Health, 2022, 76, S. 841–846. 
[3] Casjens S. et al.: Altered Mental Distress Among Employees From Different Occupational Groups and Industries During the COVID-19 Pandemic 
in Germany. In: J Occup Environ Med. 2022, 64, S. 874–880. 
[4] Casjens S. et al.: Changes in mental distress among employees during the three years of the COVID-19 pandemic in Germany. In: PLoS ONE, 
2024, 19:e0302020. 

Die geringere psychische Belastung in der Folgebefragung 
im Vergleich zur Basiserhebung deutet darauf hin, dass die 
Auswirkungen der Pandemie auf Angst- und Depressions-
symptome in der Regel vorübergehend waren.“ 
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Neurodiversität: Vielfalt in der Arbeitswelt leben 

Key Fact 

• Professor Dr. Dirk Windemuth vom Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV 
(IAG) ist Psychologe und widmet sich unter anderem den Themen psychische
Belastung, Sicherheit und Gesundheit sowie Arbeitsgestaltung der Zukunft. Im
Interview beantwortet er Fragen zu Neurodiversität in der Arbeitswelt.

Autor und Autorin 

Katrin Wildt 
Stefan Boltz 

Gegenüber neurodivergenten Menschen bestehen häufig Vorurteile. Die Kommunikation kann 
zu Missverständnissen führen. Dabei kann die Arbeitswelt von neurodivergenten Menschen pro-
fitieren, wenn ihre besonderen Fähigkeiten berücksichtigt werden. Es ist wichtig, Vielseitigkeit 
anzuerkennen, zu informieren und zu sensibilisieren. 

Herr Windemuth, der Begriff Neuro-
diversität taucht in letzter Zeit immer 
öfter auf. Bitte erklären Sie uns, was er 
bedeutet. 
Windemuth: Neurodiversität bedeutet neu-
rologische Vielfalt. Man erkennt damit an, 
dass Menschen in ihrer psychologischen 
und neurologischen Entwicklung unter-
schiedlich, also divers sind. Der Begriff 

wurde von der Autistin Judy Singer in den 
1990er-Jahren geprägt.[1] Er soll dazu beitra-
gen, dass beispielsweise Autistinnen und 
Autisten oder Menschen mit ADHS nicht 
als krank angesehen werden, sondern als 
„anders als die meisten Menschen“. Neuro-
divergente Menschen verarbeiten Reize ein-
fach anders als neurotypische Menschen, 
also Menschen, deren Wahrnehmung den 
gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. 

Was verändert sich durch diese neue 
Sichtweise? 
Windemuth: Das schafft ein völlig neues 
Verständnis für neurodivergente Men-
schen. Um es mit den Worten von Dirk 
Müller-Remus, Gründer der Firma auticon, 
auszudrücken: „Autismus ist kein System-
fehler, sondern ein anderes Betriebssys-
tem.“[2] Das gilt auch für andere neuro-
divergente Ausprägungen und mag sich 
vielleicht nur wie ein Sprachspiel anhö-
ren. Dahinter steckt aber viel mehr. Gesell-
schaftlich müssen wir akzeptieren, dass es 
nicht nur die eine neurobiologisch richtige 
Entwicklung gibt. Aus Sicht der Unterneh-
men können wir mit diesem Verständnis 
viel einfacher die Perspektive auf die be-
sonderen Fähigkeiten lenken, die neuro-
divergente Menschen mitbringen. Davon 
profitieren alle – die Neurotypischen und 
die Neurodivergenten. 

Welche Formen von Neurodivergenz gibt 
es? 
Windemuth: Diese Frage ist zwar wich-
tig, aber auch kritisch. In der Regel wer-
den darauf Antworten gegeben, die aus 
einem Denken in den Kategorien gesund 
versus krank resultieren und verschiede-
ne Diagnosegruppen benennen. Der Be-
griff Neurodiversität umfasst jedoch alle 
Varianten neurologischer Gegebenheiten, 
die von Geburt an bestehen oder genetisch 
angelegt sind, die neurotypischen und die 
neurodivergenten. Neurotypisch sind Men-
schen, deren Wahrnehmung den gesell-
schaftlichen Erwartungen entspricht. Neu-
rodivergent sind zum Beispiel Autistinnen 
und Autisten, Menschen mit ADHS, Leg-
asthenie, Akalkulie oder Hochbegabung. 
Sie verarbeiten Reize anders. Neurologi-
sche Veränderungen nach Unfällen oder 
Erkrankungen fallen nicht unter den Be-
griff Neurodiversität. 

Bei ADHS denken viele an zappelnde 
Kinder, bei Hochbegabung an Profes-
sorinnen und Professoren – welche 
Missverständnisse und Vorurteile gibt 
es häufig gegenüber neurodivergenten 
Personen? 
Windemuth: Ja, ADHS wurde oft als Zappel-
philipp-Syndrom bezeichnet. Mittlerwei-
le weiß man aber, dass ADHS vielseitige 

Prof. Dr. Dirk Windemuth, Direktor des 
Instituts für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) 
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Symptome umfasst. Der etwas abfällige Be-
griff verdeutlicht aber zwei richtige Dinge: 
Menschen mit ADHS sind oftmals moto-
risch unruhig (das „H“ in ADHS steht für 
Hyperaktivität) und suchen die Spannung, 
den Kick, oftmals mit Risikoverhalten ver-
bunden. Die Hyperaktivität ist oft bei Kin-
dern ausgeprägter als bei Erwachsenen. 
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Gera-
de die Hyperaktivität und die Risikosuche 
sind bei Mädchen seltener ein Symptom 
von ADHS als bei Jungen. Das Bild vom 
Zappelphilipp führt dazu, dass ADHS bei 
Mädchen häufiger übersehen wird. Der Be-
griff ist außerdem nicht wertschätzend. Er 
versperrt den Blick auf besondere Fähig-
keiten besonderer Menschen. 

Hochbegabte haben als Kinder oft das Pro-
blem, dass sie nicht als solche erkannt wer-
den. Sie werden dann unterfordert und ihre 
gleichaltrigen Spielkameraden sind für sie 
langweilig. Daraus resultieren zuweilen so-
ziale Probleme und die Kinder gelten als 
schwierig. 

Personen mit einer autistischen Sympto-
matik verstehen häufig keine Satire und 
Ironie und können Mimik schwer oder gar 
nicht deuten. Das erschwert die Kommuni-
kation. Das Gegenüber empfindet die Re-
aktion als merkwürdig, was zu Missver-
ständnissen oder Konflikten führen kann. 

Allen gemeinsam ist, dass sie in ihrem 
Verhalten als auffällig gelten und schnell 
mit Vorurteilen versehen werden. Das kann 

eine Kindheit und Jugend massiv beein-
trächtigen und auch den späteren beruf-
lichen Werdegang beeinflussen. 

Wie können wir Missverständnisse und 
Vorurteile abbauen? 
Windemuth: Gegen Vorurteile helfen immer 
positive Erfahrungen mit neurodivergenten 
Menschen. In Betrieben müssen Führungs-
kräfte diese ermöglichen. Gesellschaftlich 
müssen wir alle zusammen für eine Entta-
buisierung sorgen, informieren und sensi-
bilisieren. Noch immer versuchen neuro-
divergente Menschen, ihr Anderssein zu 
verheimlichen – sehr oft aus berechtigter 
Angst vor Vorurteilen und Stigmatisierung. 
Und wir müssen auch bei diesem Thema 
die sozialen Medien im Blick behalten. 
Eine Studie aus dem Jahr 2022 belegt zum 
Beispiel, dass mehr als 50 Prozent der 100 
am häufigsten gesehenen TikTok-Videos 
über ADHS irreführende Informationen 
beinhalten.[3] 

Warum ist es wichtig, Neurodiversität 
am Arbeitsplatz zu berücksichtigen? 
Windemuth: Neurodiversität in der Arbeits-
welt zu berücksichtigen, bedeutet, Vielfalt 
zu leben, und Vielfalt bereichert eine Be-
legschaft oder ein Team. Für spezielle Auf-
gaben können die besonderen Fähigkeiten 
jeder oder jedes Einzelnen genutzt werden. 
Viele neurodivergente Menschen arbeiten 
ohnehin in Betrieben, oftmals unerkannt. 
Wüsste man von ihren Besonderheiten, 
könnte man sie gezielt fördern, sodass 
ihre Stärken zur Geltung kommen. 

Können Sie das an einem Beispiel 
verdeutlichen? 
Windemuth: Menschen mit ADHS sind bei-
spielsweise oft sehr kreativ und innovativ, 
denn sie haben andere Denkweisen und 
schauen über den Tellerrand hinaus. An 
Dingen, die sie interessieren, arbeiten sie 
meist extrem konzentriert, intensiv und 
kreativ. So können für sie beispielswei-
se Berufe im Bereich Journalistik, Design 
oder in einigen Handwerksbereichen gut 
sein. Dabei können sie ihre kreativen Fä-
higkeiten gewinnbringend zur Problem-
lösung oder Gestaltung einsetzen. Sie ha-
ben für Betriebe also sehr viel Potenzial, 
das genutzt werden sollte. Werden sie aber 
falsch eingesetzt, beispielsweise an Orten 
mit vielen Ablenkungen oder starker Rou-
tine, arbeiten sie nicht nur fehlerhafter, 
sie werden auch unzufriedener, fühlen 
sich unwohl und können den Betrieb ver-
lassen. Andersherum: Sie sind eine echte 
Chance für Betriebe, nicht nur, wenn diese 
vom Arbeits- oder Fachkräftemangel be-
troffen sind. 

Welche Herausforderungen könnten 
neurodivergente Personen in der 
Arbeitswelt erleben? 
Windemuth: Neurodivergente Menschen 
werden oft mit den schon erläuterten Vor-
urteilen konfrontiert. Es kann aber auch 
sein, dass Konflikte aus Unwissen entste-
hen. Die Unruhe hyperaktiver Menschen 
kann nerven – kann aber auch Ausdruck 
dessen sein, dass sie Aufgaben haben, die 
für sie nicht geeignet sind. Führen Miss-

Neurodiversität in der Arbeitswelt zu berücksichtigen, 
bedeutet, Vielfalt zu leben, und Vielfalt bereichert eine 
Belegschaft oder ein Team.“ 
Prof. Dr. Dirk Windemuth 
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verständnisse zu Konflikten im Team und 
beeinträchtigen das Betriebsklima, ist das 
möglicherweise ein Zeichen für eine un-
zureichende Vorbereitung des Arbeitsplat-
zes auf Beschäftigte mit entsprechenden 
Besonderheiten. Es sind also vor allem 
Führung und der richtige Personaleinsatz 
maßgeblich dafür, ob neurodivergente 
Menschen sich wohlfühlen und ihre Stär-
ken einbringen können oder ob sich die 
Vorurteile bestätigen, sie weniger leisten 
und bald eine neue Beschäftigung in einem 
anderen Betrieb suchen. 

Heißt das, Sie würden neurodivergenten 
Menschen empfehlen, offen mit ihrem 
Anderssein umzugehen? 
Windemuth: Das kann man nicht pauschal 
beantworten. Es hängt von den persönli-
chen Umständen und vom Arbeitsumfeld 
ab, inwieweit ein Mensch sich öffnen will 
und kann. Was ich sagen kann: Ein offenes, 
wertschätzendes Umfeld erleichtert es den 
Menschen, über sich zu sprechen – nicht 
nur im Zusammenhang mit Neurodiversität. 

Können Sie ein Beispiel nennen, wie 
Unternehmen von einer neurodiversen 
Belegschaft profitieren? 
Windemuth: Es gibt Betriebe, insbesondere 
in der IT-Branche, die gezielt Autisten und 

Autistinnen einstellen. Das ist genial, denn 
mit ihren herausragenden kognitiven Fä-
higkeiten in Logik, Analyse, Detailgenauig-
keit, Fehler- und Mustererkennung schaf-
fen die Autisten und Autistinnen einen 
besonderen Mehrwert für Unternehmen, 
etwa bei komplexen systematischen oder 
bei naturwissenschaftlich ausgerichteten 
Aufgaben. Gleichzeitig wird der schlech-
ten Beschäftigungsquote unter den Autis-

tinnen und Autisten und dem Fachkräfte-
mangel entgegengewirkt. Das zeigt an nur 
einem Beispiel, wie massiv die Vorteile für 
Betriebe und neurodivergente Beschäftigte 
sein können, und bestätigt: Gute Inklusion 
ist für alle Menschen und Betriebe vorteil-
haft. � ←

Das Interview führten Katrin Wildt und Stefan 

Boltz. 

Neurodiversität beschreibt die Vielfalt, mit der Reize aus der Umwelt neurologisch ver-
arbeitet werden. Neurologische Variationen gehören zur menschlichen Vielfalt – ebenso 
wie unterschiedliche Körperbeschaffenheiten. Das heißt, dass Menschen auf verschie-
dene Art denken, wahrnehmen, fühlen und Informationen verarbeiten. Als neurotypisch 
werden Menschen eingestuft, deren Wahrnehmung den gesellschaftlichen Erwartungen 
entspricht. Als neurodivergent werden unter anderem Menschen mit folgenden Besonder-
heiten bezeichnet: 

• ADHS 
• ASS (Autismus-Spektrumsstörung) 
• Dyslexie (LRS/Lese-Rechtschreib-Störung/Legasthenie) 
• Dyskalkulie (Rechenstörung/ RS/Dyskalkulie) 
• SMS (sensorische Modulationsstörung) 
• Dyspraxie (Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen/UEMF) 
• Hochbegabung 
• Hochsensibilität 
• Tourette-Syndrom 
• Synästhesie 

Weitere Informationen zum Thema Neurodiversität unter:   https://bznd.org/ 

Fußnoten 

[1] Chapman, R. (2020): The reality of autism: On the metaphysics of disorder and diversity. In: Philosophical Psychology, 33(6), S. 799–819, 
https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/241133636/Reality_of_autism_final_edit.pdf (abgerufen am 20.09.2024). 
[2] auticon Deutschland GmbH: https://auticon.com/de/ (abgerufen am 20.09.2024). 
[3] Yeung, A.; Ng, E.; Abi-Jaoude, E. (2022): TikTok and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study of Social Media Content 
Quality. In: The Canadian Journal of Psychiatry, 2022, 67(12), S. 899–906, doi:10.1177/07067437221082854. 

Es sind also vor allem Führung und der richtige Personal-
einsatz maßgeblich dafür, ob neurodivergente Menschen 
sich wohlfühlen und ihre Stärken einbringen können.“ 
Prof. Dr. Dirk Windemuth 

https://bznd.org/ 
https://research-information.bris.ac.uk/ws/portalfiles/portal/241133636/Reality_of_autism_final_edit.pdf
https://auticon.com/de/
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Traumatische Ereignisse in Verkehrsunter­
nehmen – Betriebliche Konzepte helfen 
Key Facts 

• Die schnelle Betreuung der Beschäftigten nach einem erlebten traumatischen
Ereignis wirkt sich positiv auf den Verlauf der Unfallfolgen und die Dauer der
Arbeitsunfähigkeit aus 

• Betriebliche Betreuungskonzepte unterstützen die Unternehmen beim
systematischen Umgang mit traumatischen Ereignissen

• Die Begleitung und Unterstützung Betroffener bei der Wiederaufnahme der
Tätigkeit ist ein wichtiger Baustein des betrieblichen Vorgehens 

Autor 

Dipl.­Ing. Rainer Erb 

In den meisten Verkehrsunternehmen gehören Verkehrsunfälle mit Blech- oder Personen­
schaden, miterlebte Suizide oder Übergriffe auf Fahrpersonal, Fahrausweisprüfende oder 
Aufsichtführende zum Alltag. Diese Ereignisse sind oft nicht vermeidbar, die Folgen und 
der Verlauf lassen sich jedoch beeinflussen. 

D er Anteil von meldepflichtigen Ar-
beitsunfällen mit traumatischen 
Unfallfolgen liegt in der Branche 

ÖPNV/Bahnen der Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft (VBG) bei mehr als 25 Pro-
zent. Neben körperlichen Verletzungen 
kommt es hier insbesondere zu akuten Be-
lastungsreaktionen, sogenannten Schock-
reaktionen. 

Folgen traumatischer Ereignisse 

Nach einem traumatischen Ereignis be-
finden sich Betroffene in einem Ausnah-
mezustand. Sie zeigen eine ganz normale 
Reaktion auf ein unnormales Ereignis. 
Dabei sind sie oft labil, ihr Zustand kann 
sich in Sekunden dramatisch verändern. 
Betroffene begreifen gerade nach sehr be-
lastenden Ereignissen nicht, was passiert 
ist. Sie sorgen sich um geschädigte Per-
sonen, beschädigte Fahrzeuge und geben 
sich die Schuld für das, was passiert ist. 
Unterschieden werden zwei Reaktionsmus-
ter. Eines ist die erhöhte Erregbarkeit, ein-
hergehend mit erhöhter körperlicher An-
spannung, hektischer Aktivität, Zittern 

und Fluchtreaktionen. Das andere mög-
liche Reaktionsmuster ist die reduzierte 
Aktivität bis hin zur völligen Erstarrung. 

Diese Reaktionen treten in der Regel bereits 
während oder kurz nach dem Ereignis auf. 
Jeder Mensch erlebt traumatische Ereignis-
se anders. Auch die Reaktionen darauf sind 
sehr unterschiedlich. Bei den meisten Be-
troffenen klingen diese nach Stunden oder 
wenigen Tagen ab. Bei einigen Menschen 
entwickeln sich aber länger anhaltende 
Beschwerden. Bleiben diese unerkannt 
und unbehandelt, können schwerwie-
gende psychische Gesundheitsstörungen 
auftreten. Diese haben Auswirkungen auf 
die Betroffenen selbst und auf das Unter-
nehmen, zum Beispiel: 

• lange Behandlungszeiten
• lange Ausfallzeiten
• Erkrankungen wie Depression, post-

traumatische Belastungsstörung
• Vermeidungsverhalten gegenüber

bestimmten (Teil-)Tätigkeiten
• Schwierigkeiten bei der Wiederauf-

nahme der Tätigkeit 

• Berufs- oder Tätigkeitsaufgabe 
• Fahrdienstuntauglichkeit 
• Rückzugsverhalten gegenüber

Kolleginnen und Kollegen und im
privaten Umfeld 

• Verhaltensauffälligkeiten (zum
Beispiel Suchtgefährdung) 

Um diesen meist schweren Folgen eines 
traumatischen Ereignisses zu begegnen, 
sollte den Betroffenen frühzeitig und sys-
tematisch Hilfe angeboten werden. 

Gefährdungen beurteilen 

Der Gesetzgeber verpflichtet Unternehme-
rinnen und Unternehmer, die Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten daraufhin zu 
beurteilen, ob Maßnahmen der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes er-
forderlich sind. 

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass 
bei bestimmten Tätigkeiten, zum Beispiel 

• im Fahr-, Prüf-, Kunden- oder
Sicherheitsdienst, 
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• beim Werkstattpersonal oder 
• in der Betriebsaufsicht,

psychische Beeinträchtigungen durch trau-
matische Ereignisse auftreten können, sind 
Maßnahmen zur Vermeidung dieser Ereig-
nisse oder zur Reduzierung der Folgen zu 
treffen und umzusetzen. 

In den Verkehrsunternehmen können 
viele derartige Ereignisse präventiv nicht 
vermieden werden – zum Beispiel Suizid-
fälle im Bahnbetrieb oder schwere Über-
griffe auf das Fahrpersonal oder den 
Prüfdienst. Deshalb ergeben sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung in der Regel Maß-
nahmen, die sich auf die Reduzierung der 
gesundheitlichen Folgen dieser Ereignis-
se richten. 

Das betriebliche 
Betreuungskonzept 

Eine optimale Betreuung der Betroffenen 
nach Ereignissen mit extremer psychischer 
Belastung erfordert ein betriebsspezifisch 
festgelegtes Vorgehen. Ein betrieblich ab-
gestimmtes Konzept hilft den Verkehrs-
unternehmen bei der systematischen 
Umsetzung von Maßnahmen der Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention bei trau-
matischen Ereignissen. 

Inhalte solcher Konzepte sind: 

• innerbetriebliche Organisation/Fest-
legung von Verantwortlichkeiten 

• Notfallplan und Rettungskette
• Einsatzkonzept von Erstbetreuerin-

nen und Erstbetreuern direkt nach
dem Ereignis 

• Rehabilitation, Vereinbarungen mit 
dem Unfallversicherungsträger

• Unterstützung bei der Wiederaufnah-
me der Tätigkeit 

• Betreuung der Erstbetreuer und Erst-
betreuerinnen durch Supervision 
oder psychosoziale Beratung

• Information und Unterweisung der
Beschäftigten 

Das betriebliche Betreuungskonzept sollte 
mit dem Betriebs- oder Personalrat abge-
stimmt werden. In der Praxis hat es sich 
bewährt, eine Betriebsvereinbarung über 
die Betreuung von Beschäftigten nach trau-
matischen Ereignissen abzuschließen. In 
jedem Fall sollte das Konzept in schriftli-
cher Form vorliegen. 

Erstbetreuung 

Der Einsatz von Erstbetreuerinnen und 
Erstbetreuern ist ein wichtiger Bestand-
teil des betrieblichen Vorgehens. Die Be-

treuung Betroffener sollte innerhalb we-
niger Stunden nach dem Eintreten eines 
psychisch belastenden Ereignisses, mög-
lichst noch am Unfallort einsetzen. Die 
Erstbetreuung erfolgt durch geschulte 
Personen – sogenannte Erstbetreuer und 
Erstbetreuerinnen oder Notfallhelfer und 
Notfallhelferinnen. Diese werden unmit-
telbar nach einem Unfall benachrichtigt 
und leisten Betroffenen Hilfe, ohne gleich-
zeitig andere Aufgaben zu übernehmen. 
Bei der Erstbetreuung kommt es auf ein 
möglichst zeitnahes „Sichkümmern“ und 
„Nicht-allein-Lassen“ an und nicht um eine 
professionelle psychologische Betreuung 
(stufenweise Betreuung). 

Die wichtigsten Aufgaben der Erstbetreu-
ung sind: 

• zeitnah Kontakt aufnehmen mit der
oder dem Betroffenen

• bei Bedarf ärztliche Hilfe anfordern
• emotionalen Beistand geben und 

beruhigen 
• Betroffene gegenüber Einwirkungen

von außen, wie Schaulustige oder
Presse, abschirmen

• vor unbedachten Aussagen gegen-
über der Polizei/Staatsanwaltschaft 
schützen 

• zur Ärztin beziehungsweise zum Arzt 
begleiten und zum Betrieb oder nach
Hause 

• über die weitere betriebliche
Vorgehensweise aufklären 

• an das soziale Netzwerk übergeben,
zum Beispiel die Familie

Die Erstbetreuung kann durch betriebliche 
Erstbetreuerinnen oder Erstbetreuer oder 
durch externe Dienste erbracht werden. In 
der Praxis hat sich auch eine Kombination 
aus interner und externer Erstbetreuung 
bewährt, insbesondere wenn in den Nacht-
stunden die betriebliche Betreuung nicht 
sichergestellt werden kann. 

Eisenbahnunternehmen, die wegen der 
Ausdehnung des Bedienungsgebietes 
eine Betreuung vor Ort oft nicht realisie-
ren können, bilden Kooperationen mit 
anderen Eisenbahnunternehmen, bieten 
telefonische Erstkontakte an oder fordern 
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Ein schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten kann für die Beteiligten und Zeugen oder 
Zeuginnen ein traumatisches Ereignis sein. 
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über die Rettungsleitstelle einen Notfall-
seelsorger beziehungsweise eine Notfall-
seelsorgerin mit an. 

Auswahl, Aus- und Fortbildung 
von Erstbetreuenden 

Bei der Auswahl der Erstbetreuerinnen und 
Erstbetreuer müssen sowohl persönliche 
Eigenschaften als auch organisatorische 
Aspekte berücksichtigt werden. Die Erst-
betreuer und Erstbetreuerinnen sollten 
erreichbar, vom eigenen Arbeitsplatz ab-
kömmlich und zeitnah am Unfallort sein 
können. Sie müssen die Aufgabe freiwillig 
übernehmen, benötigen eine stabile Per-
sönlichkeit, Empathie und Kommunika-
tionsfähigkeit sowie ein klares Rollenver-
ständnis. 

Betriebsinterne Erstbetreuer oder Erstbe-
treuerinnen müssen aus- und regelmäßig 
fortgebildet werden. Die Aus- und Fortbil-
dung kann von Psychologinnen und Psy-
chologen oder Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten durchgeführt werden, 
die in der Traumatherapie geschult sind. 
Diese sollten über einschlägige Erfah-
rungen aus dem Einsatzbereich verfügen 
und eine fachbezogene medizinische oder 
psychologische Ausbildung haben. Erfah-
rungen in der Erwachsenenbildung sowie 
Kenntnisse der Branche und der üblicher-
weise vorhandenen Konzepte zur Betreu-
ung von Betroffenen nach traumatischen 
Ereignissen sind von Vorteil. 

Die Ausbildung der Erstbetreuenden um-
fasst 16 Stunden, die Fortbildung mindes-
tens acht Stunden. Inhalt der Ausbildung 
sind entsprechend den Vorgaben der DGUV 
Information 206-023: 

• potenzielle Betreuungsereignisse
• Kennenlernen des Notfallplans 

und Einordnen der Rolle als 
Erstbetreuende 

• Vorrang medizinischer vor 
psychologischer Betreuung 

• typische Reaktionen Betroffener
• Aufgaben, Vorgehen und Rolle bei

der Betreuung von Betroffenen
• Kennenlernen der Grundregeln:

Sichern – Selbstschutz 

Sprechen – Kontaktaufnahme mit 
Betroffenen  
Schützen – vor weiteren Belastungen 
und Gefahren  
Stützen – emotionale Unterstützung 
für Betroffene 

Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte 
sollte methodisch-didaktisch gut aufbe-
reitet sein und durch praktische Übungen, 
Rollenspiele und Ähnliches angereichert 
werden. 

Ausrüstung der Erstbetreuenden 

Erstbetreuerinnen und Erstbetreuer benö-
tigen für ihre Tätigkeit die entsprechen-
de Ausstattung. Dazu gehören ein Handy 
zur Alarmierung, eine Weste oder Jacke mit 
dem Aufdruck „Erstbetreuer“ und ein so-
genannter Notfallkoffer oder -rucksack, der 
folgende Dinge für den Einsatz enthalten 
sollte: Decke, eine Flasche Wasser, Schoko-
riegel, Gummibärchen, Traubenzucker, ei-
nen Flyer mit dem betrieblichen Vorgehen, 
Notfallkarten zur Übergabe an die Polizei, 
Schreibblock und Kugelschreiber, Taschen-
tücher und feuchte Tücher, gegebenenfalls 
Zigaretten und Feuerzeug. 

Darüber hinaus muss betrieblich geregelt 
werden, wie Erstbetreuerinnen und Erstbe-
treuer zum Unfallort kommen. In der Pra-
xis haben sich ein Dienstwagen, die Nut-
zung von Fahrzeugen aus dem Fuhrpark 
des Unternehmens oder privater Fahrzeuge 
bewährt. Die Kostenerstattung und die Ver-
sicherung bei einem eventuellen Einsatz 
sollten vorab geregelt sein. Bei Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel muss berücksich-
tigt werden, dass die Unfallstelle wegen 
des Ereignisses gegebenenfalls gesperrt ist. 

Wiederaufnahme der Tätigkeit 

Insbesondere Beschäftigte im Fahrdienst 
sollten bei der Wiederaufnahme der Tätig-
keit begleitet und beobachtet werden. Dies 
können zum Beispiel betriebliche Vorge-
setzte, Fahrlehrer oder Fahrlehrerinnen, 
Lehrlokführer oder Lehrlokführerinnen in 
Absprache mit der Betriebsärztin oder dem 
Betriebsarzt und der Betriebsleiterin oder 
dem Betriebsleiter übernehmen. 

Nach längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten 
sollte die Wiedereingliederung gemeinsam 
mit dem Unfallversicherungsträger und in 
Abstimmung mit dem Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement (BEM) organi-
siert werden. 

Unterstützung der Unternehmen 
durch die VBG 

Die VBG bietet den Verkehrsunternehmen 
eine Beratung an und unterstützt sie bei 
der Erarbeitung eines betrieblichen Betreu-
ungskonzeptes. 

Im Führungskräfteseminar „Konzepte für 
die Betreuung von Beschäftigten nach 
traumatischen Ereignissen in Verkehrs-
unternehmen“ wird vermittelt, wie sich 
ein traumatisches Ereignis auf die Betrof-
fenen auswirkt und wie und mit welchen 
Inhalten ein betriebliches Betreuungskon-
zept erarbeitet werden kann. 

Im Seminar „Ausbildung zum Erstbetreuer 
in Verkehrsunternehmen: Betreuung nach 
traumatischen Ereignissen“ werden Be-
schäftigte, die in Verkehrsunternehmen als 
Erstbetreuerin oder Erstbetreuer eingesetzt 
werden sollen, ausgebildet. Sie erhalten 
die Handlungskompetenz und -sicherheit 
für mögliche Einsatzfälle. 
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Erstbetreuerinnen und Erstbetreuer 
benötigen für ihre Tätigkeit die 
entsprechende Ausstattung. 
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Ausgebildete Erstbetreuende können den 
„Workshop für ausgebildete Erstbetreuer 
aus Verkehrsunternehmen: Betreuung nach 
traumatischen Ereignissen“ besuchen. Die-
ser dient zur Auffrischung der Ausbildungs-
inhalte und als Erfahrungsaustausch zwi-
schen Erstbetreuenden aus verschiedenen 
Unternehmen. 

Für die innerbetriebliche Aus- und Fort-
bildung von Erstbetreuenden ist eine Be-
zuschussung möglich. Voraussetzungen 
dafür sind ein betriebliches Betreuungs-
konzept sowie die Einhaltung der Referen-
tenqualifizierung, der Ausbildungsinhalte 
und der organisatorischen Anforderungen. 

Praxisbeispiel BOGESTRA 

Ein Beispiel guter Praxis ist die Bochum 
Gelsenkirchener Straßenbahn AG, ein Ver-
kehrsunternehmen, das mit knapp 2.500 
Beschäftigten die Städte Bochum, Gelsen-
kirchen und Herne sowie den Ennepe-
Ruhr-Kreis mit zwölf Bahn- und 71 Bus
linien bedient. 

Die BOGESTRA hat in den 1990er-Jahren 
gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft 
ein erstes betriebliches Konzept erstellt 
und ständig weiterentwickelt. Die Feder-
führung für das Konzept liegt bei der So-

zialberatung, unterstützt vom Betriebsarzt. 
Das Angebot ist für alle Beschäftigten zu-
gänglich, die 

• von Gewalt oder Bedrohungen
betroffen sind, 

• in schwere Verkehrsunfälle verwickelt 
sind, 

• Personenunfälle erleben oder
• Zeuge oder Zeugin solcher Ereignisse

sind. 

Die Steuerung und Koordinierung der Ab-
läufe nach einem Extremereignis über-
nimmt die Sozialberaterin. Sie kümmert 
sich darum, dass betroffenen Beschäftigten 
die notwendige Hilfe und Unterstützung 
bekommen. Den Erstkontakt mit den Be-
troffenen übernehmen fünf ausgebildete 
Erstbetreuende. Diese durchlaufen einen 
Auswahlprozess und sind für die Tätigkeit 
aus- und regelmäßig fortgebildet. Sie ab-
solvieren eine interne Ausbildung, auch in 
Rechtsfragen, und nehmen regelmäßig am 
Workshop und Erfahrungsaustausch der 
Berufsgenossenschaft teil. Nach Betreuun-
gen und in regelmäßigen Abständen wer-
den den Erstbetreuenden Gespräche allein 
oder in der Gruppe angeboten. 

Die Betreuung erfolgt in der Regel vor Ort. 
Die Erstbetreuenden, durch den wöchent-
lich wechselnden Bereitschaftsplan jeder-
zeit verfügbar, werden von der betriebs-
internen Leitstelle alarmiert. Sie nehmen 
am Unfall- beziehungsweise Ereignisort 
Kontakt zu den Betroffenen auf und ste-
hen diesen zur Seite. Dazu gehört auch der 
Schutz vor Neugierigen, der Presse oder 
anderen Verkehrsteilnehmenden. Mit der 
Polizei und den Unfallaufnahmestellen 
gibt es Absprachen, die die Betroffenen 
davor schützen, am Unfalltag zum Ereig-
nis aussagen zu müssen. 

Die Erstbetreuung endet in der Regel mit 
der Übergabe der Betroffenen an das siche-
re, geschützte Umfeld, meist die Familie. 

Am nächsten Tag kann ein Gespräch mit 
der Sozialberaterin erfolgen, bei dem Un-
terstützung angeboten und die weiteren 
Schritte besprochen werden. Bei Bedarf 
kann kurzfristig beim Psychotherapeu-

ten ein Termin zur Probatorik vereinbart 
werden. Parallel wird auch die VBG kon-
taktiert. 

Die BOGESTRA arbeitet mit einem (für das 
Psychotherapeutenverfahren zugelasse-
nen) Psychotherapeuten zusammen, der 
vertraut ist mit den Belastungen und An-
forderungen aus den Tätigkeiten eines Ver-
kehrsunternehmens und der insbesondere 
auch die Verantwortung des Fahrpersonals 
kennt. Dieser bietet kurzfristig Termine für 
die Beschäftigten der BOGESTRA an und 
versucht, diese so schnell wie möglich wie-
der in ihre Tätigkeit zu bringen. Dazu findet 
in der Regel nach drei Sitzungen eine erste 
Konfrontationsfahrt statt. 

Die Wiederaufnahme der Tätigkeit erfolgt 
wegen der relativ kurzen Arbeitsunfähig-
keiten in enger Abstimmung mit dem Un-
ternehmen. Die zurückkehrenden Beschäf-
tigten werden in den ersten Tagen begleitet 
und unterstützt. In den meisten Fällen neh-
men die Beschäftigten ihre Tätigkeit wieder 
auf, bevor die VBG den Rehaplan erstellt 
hat oder das BEM greift. 

Die Beschäftigten der BOGESTRA schätzen 
die Betreuung und das Engagement des Un-
ternehmens. Sie fühlen sich in dem System 
gut aufgehoben und unterstützt. � ← 

Weitergehende Informationen 

warnkreuz SPEZIAL Nr. 2 „Trauma und 
Psyche – Betreuung von Beschäftigten 
in Verkehrsunternehmen nach traumati-
schen Ereignissen“ 

DGUV Information 206-017 „Gut vor-
bereitet für den Ernstfall! Mit traumati-
schen Ereignissen im Betrieb umgehen“ 

DGUV Information 206-023 „Standards 
in der betrieblichen psychologischen 
Erstbetreuung (bpE) bei traumatischen 
Ereignissen“ 

Für die innerbetrieb-
liche Aus- und Fort-
bildung von Erst
betreuenden ist 
eine Bezuschussung 
durch die Berufs
genossenschaft 
möglich.“ 
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Auf dem Weg zu einer Union der Gleichheit 

Autorin 

Ilka Wölfle 

S eit langer Zeit arbeitet die Euro-
päische Union (EU) daran, eine in-
klusive Gesellschaft zu erschaffen. 

Alle Menschen sollen ein selbstbestimmtes 
Leben führen und ihr Potenzial vollkom-
men ausschöpfen können. Hierzu hat die 
Europäische Kommission seit 2020 den 
Fokus auf die Union der Gleichheit gelegt 
und fünf verschiedene Strategien auf den 
Weg gebracht, darunter auch die „Strategie 
für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen 2021–2030“. In den vergangenen 
vier Jahren wurden wichtige Initiativen 
angestoßen, so zum Beispiel das Gesetz 
über den Europäischen Behindertenaus-
weis, der in der gesamten Europäischen 
Union als Nachweis des Behinderten-
status dienen soll. Auch die Einrichtung 
des europäischen Ressourcenzentrums 
„AccessibleEU“ ist eine wesentliche In-
itiative und unterstützt die Umsetzung 
von Maßnahmen und EU-Gesetzgebung 
zur Barrierefreiheit. 

Die Veränderungen auf EU-Ebene sind 
auch für die gesetzliche Unfallversicherung 
interessant, denn Barrierefreiheit, Teilhabe 
und Inklusion sind zentrale Themen, um 
dem Präventions- und Rehabilitationsauf-
trag mit allen geeigneten Mitteln nachzu-
kommen. Trotz erster Errungenschaften der 
EU-Strategie wird von verschiedenen Sei-
ten mehr gefordert. Vor allem die Europäi-
sche Behindertenplattform hat sich mehr 
erhofft. Zwar gebe es in der Strategie viele 
gute Leitinitiativen, jedoch würden sich 
diese nur auf den Zeitraum 2021 bis 2025 
beziehen. Diese Kritik hat Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen aufge-
griffen, denn das Arbeitsprogramm ihrer 
neuen Kommission sieht vor, dass die voll-
ständige Umsetzung der Strategie voran-
getrieben werden soll. Wie genau dies aus-
gestaltet werden soll, bleibt jedoch offen. 

Fest steht: Die Europäische Kommission ist 
nun am Zug und muss die in der Strategie 
für die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen festgelegten Ziele angehen und 
umsetzen. Dabei ist vor allem eine Abstim-
mung mit den verschiedenen Ressorts, die 
von der Strategie betroffen sind, wichtig. 
Denn nur so kann sichergestellt werden, 
dass alle Kommissarinnen und Kommissa-
re an einem Strang ziehen, wenn es um die 
Etablierung der Union der Gleichheit geht. 

Ein zentrales Element der Strategie ist 
die Förderung des Zugangs zu hochwer-

tiger und nachhaltiger Beschäftigung. Um 
dies zu erreichen, kann das Homeoffice 
als eine große Unterstützung gesehen wer-
den, denn der Weg zur Arbeit, der durch 
fehlende Barrierefreiheit in Bus und Bahn 
recht mühselig werden kann, entfällt. Je-
doch ergeben sich im Homeoffice andere 
Herausforderungen. So zum Beispiel der 
Mangel an sozialen Kontakten, der zu Iso-
lation führen kann. Deswegen dürfen die 
Vor- und Nachteile des Homeoffice für die 
Inklusion nicht aus den Augen verloren 
werden. Dies vor allem, wenn sich ver-
schiedene Kommissarinnen und Kom-
missare sowie ihre Generaldirektionen 
mit der Verbesserung der psychischen 
Gesundheit und dem Recht auf Nichter-
reichbarkeit auseinandersetzten. Wichtig 
ist auch: Dies darf nicht dazu führen, dass 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber weniger 
in die Barrierefreiheit von Arbeitsplätzen 
im Betrieb investieren. 

Dass neben Aktionsplänen und Strategien 
auch Gesetzesvorhaben vonnöten sind, 
um die Gleichberechtigung in Europa vo-
ranzutreiben, zeigt das Beispiel des Euro-
päischen Behindertenausweises. Durch 
ihn werden in Zukunft Barrieren abgebaut 
und Zugang zu verschiedenen Angeboten, 
sei es im Kultur-, Freizeit- oder Sportbe-
reich, gewährleistet. Das ist ein wichtiger 
Schritt in der gegenseitigen Anerkennung 
des Behindertenstatus zwischen den Mit-
gliedstaaten. � ←
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Voraussetzung der Haftung juristischer 
Personen gemäß § 111 SGB VII 

BGH, Urteil vom 11.06.2024 – VI ZR 133/23 
Autor 

Dr. Jerom Konradi 

Der Kreis der nach § 110 Abs. 1 SGB VII haftenden natürlichen Personen, der nach § 111 Satz 1 
SGB VII zu einer Haftung des Unternehmens selbst führt, ist streng nach dem sehr engen Wortlaut 
der Norm zu bestimmen. 

W enn Versicherungsfälle der gesetzlichen Unfallversi-
cherung durch natürliche Personen verursacht werden, 
die gemäß den §§ 104 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VII 

haftungsprivilegiert sind, können diese gemäß § 110 Abs. 1 SGB VII 
in Anspruch genommen werden, wenn sie den Versicherungsfall 
mindestens grob fahrlässig herbeigeführt haben. Die Haftung 
juristischer Personen beziehungsweise des Unternehmens selbst 
hingegen ist in § 111 Satz 1 SGB VII geregelt. 

Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 11. Juni 
2024 war umstritten, ob die zu § 31 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
entwickelten Grundsätze der Repräsentantenhaftung auf § 111 
Satz 1 SGB VII übertragen werden können. Wenn man diese Frage 
bejaht, führt dies zu einer umfassenderen Haftung juristischer 
Personen beziehungsweise des Unternehmens, als wenn man 
diese Frage verneinen würde. Praktische Konsequenzen für die 
regressierenden Sozialversicherungsträger ergeben sich dadurch, 
dass bei einer erfolgreichen Inanspruchnahme juristischer Per-
sonen gemäß § 111 Satz 1 SGB VII ein dahinterstehender Betriebs-
haftpflichtversicherer nahezu stets Deckungsschutz gewähren 
muss, während dies für die natürlichen Personen, die gemäß 
§ 110 Abs. 1 SGB VII in Anspruch genommen werden, aufgrund
sogenannter Arbeitsunfallklauseln in Betriebshaftpflichtversi-
cherungsverträgen zweifelhaft sein kann. Die regressierenden
Sozialversicherungsträger sind deswegen stets daran interessiert, 
nicht nur Titel gegen natürliche Personen gemäß § 110 Abs. 1
SGB VII zu erstreiten, bei denen mangels finanzieller Liquidität 
der natürlichen Personen keine tatsächlichen Regresseinnah-

men fließen oder sich ein Verfahren auf völligen oder teilweisen 
Erlass gemäß § 110 Abs. 2 SGB VII anschließt, sondern gegen 
liquide juristische Personen und Unternehmen gemäß § 111 Satz 1 
SGB VII. Dies erklärt, warum Regressverfahren auch gegen die 
Unternehmen selbst geführt werden, anstatt sich auf Verfahren 
gegen natürliche Personen zu beschränken. 

Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 11. Juni 2024 die Inan-
spruchnahme juristischer Personen gemäß § 111 Satz 1 SGB VII 
dahin gehend eingeschränkt, dass nicht jeder Repräsentant, den 
als natürliche Person eine Haftung gemäß § 110 Abs. 1 SGB VII 
trifft, als solche Person anzuerkennen ist, die zu einer zusätzli-
chen Haftung auch des Unternehmens nach § 111 Satz 1 SGB VII 
führt. Vielmehr müsse streng auf den genauen Wortlaut des § 111 
Satz 1 SGB VII abgestellt werden, der eine Zurechnung eines Fehl-
verhaltens natürlicher Personen gemäß § 110 Abs. 1 SGB VII zu 
einem Unternehmen nur erlaubt, wenn die natürliche Person 
ein Mitglied eines vertretungsberechtigten Organs juristischer 
Personen, ein Abwickler, ein Liquidator, ein alleinvertretungs-
berechtigter Gesellschafter oder ein Liquidator einer rechtsfä-
higen Personengesellschaft oder ein gesetzlicher Vertreter der 
Unternehmer ist, der in Ausführung ihnen zustehender Verrich-
tungen den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. 

Damit fällt ein Großteil der sogenannten Repräsentanten – wie 
zum Beispiel einfache Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter oder 
Teamleiterinnen und Teamleiter – aus dem Kreis der zurechen-
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baren Personen heraus. Zwar war es seit Jahrzehnten so, dass die 
Haftung sogenannter „einfacher“ Mitarbeiter nach § 110 Abs. 1 
SGB VII nicht genügte, auch eine Haftung der Arbeitgeberin nach 
§ 111 Satz 1 SGB VII zu begründen. Aber wenn es sich bei der nach 
§ 110 Abs. 1 SGB VII haftenden Person um eine solche handel-
te, der von der juristischen Person bedeutsame wesensmäßige
Funktionen zur eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen
wurden, wären die Voraussetzungen einer Repräsentantenhaf-
tung nach § 31 BGB erfüllt, weil diese natürliche Person dann
durchaus die juristische Person repräsentierte. Dann nahm ein
Teil der zweitinstanzlichen Rechtsprechung an, dass man diese 
Grundsätze auf § 111 Satz 1 SGB VII übertragen könne. Denn da 
der Repräsentant fremdnützig für das Unternehmen beziehungs-
weise die juristische Person handele, sei es gerechtfertigt, das
zivilrechtliche Repräsentationsprinzip der Mithaftung des Ver-
tretenen gemäß den §§ 31, 278, 831 BGB auf § 111 Satz 1 SGB VII
zu übertragen.

Der BGH begründet seine Ablehnung der letztgenannten Auf-
fassung damit, dass der Wortlaut des § 111 Satz 1 SGB VII im Ver-
gleich zu § 31 BGB enger ist. Zudem ergäben sich aus der Gesetz-
gebungshistorie keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber 
auch bei § 111 Satz 1 SGB VII von einer Repräsentantenhaftung 
ausgeht. Eine erweiternde Auslegung oder analoge Anwendung 
des § 111 Satz 1 SGB VII im Sinne einer Repräsentantenhaftung 
widerspräche auch der Gesetzessystematik. Auch Sinn und Zweck 
der gesetzlichen Regelung würden nicht für eine erweiternde 
Auslegung oder analoge Anwendung des § 111 Satz 1 SGB VII 

sprechen. Diese Norm soll keinen umfassenden Rückgriff nach 
schadensersatzrechtlichen Grundsätzen gewährleisten. Auch 
eine Entlastung der natürlichen Personen, die nach § 110 Abs. 1 
SGB VII in Anspruch genommen werden, sei nicht Regelungs-
zweck des § 111 Satz 1 SGB VII. 

Eine wichtige in Regressverfahren offene Rechtsfrage ist durch 
die Entscheidung des BGH vom 11. Juni 2024 abschließend ge-
klärt. Dies ist, auch wenn der BGH zu einer anderen vertretbaren 
Entscheidung hätte gelangen können, zu begrüßen. Eine prak-
tische Auswirkung der Entscheidung für Regressverfahren der 
Sozialversicherungsträger ergibt sich insoweit als zukünftig in-
tensivere Korrespondenz mit den natürlichen Personen, die als 
Schädiger in Betracht kommen, geführt werden muss, anstatt 
sich auf die Korrespondenz lediglich mit dem Unternehmen (und 
einem eventuell ausschließlich hinter der juristischen Person 
stehenden Betriebshaftpflichtversicherer) zu beschränken. � ← 

Die Inhalte dieser Rechtskolumne stellen allein die Einschätzungen des 

Autors/der Autorin dar. 

Eine wichtige in Regressverfahren offene Rechtsfrage 
ist durch die Entscheidung des BGH vom 11. Juni 2024 
abschließend geklärt. Dies ist, auch wenn der BGH zu 
einer anderen vertretbaren Entscheidung hätte gelan-
gen können, zu begrüßen.“ 




